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A ALLGEMEINE PLANUNGSVORAUSSETZUNGEN

1 Anlass und Erfordernis für den Bebauungsplan

Die Gemeinde Rheurdt beabsichtigt für den Planbereich zwischen dem Hochend und dem Oberweg
den Bebauungsplan Rheurdt Nr. 36 „Hochend / Oberweg“ als Bebauungsplan der Innenentwicklung
(gem.  §  13a  BauGB)  neu  aufzustellen  und  damit  den  Bebauungsplan  Rheurdt  Nr.  22 B  „Hoch-
end / Oberweg“ (gem. § 30 Abs. 1 BauGB) aufzuheben. In dem Bebauungsplan 22 B „Hochend/Ober-
weg"  wurde eine  Straßenverbindung zwischen Hochend und Oberweg vorgesehen.  Die  damalige
Grundstückseigentümerin stand dieser Planung ablehnend gegenüber, so dass eine Realisierung der
Planung  bislang  nicht  möglich  war.  Die  damalige  Grundstückseigentümerin  hat  das  Grundstück
Flur 14, Flurstück 116 testamentarisch an die Katholische Kirchengemeinde St. Martinus in Rheurdt
mit der Auflage vermacht, das Grundstück erst zu verwerten, wenn der Bebauungsplan geändert und
eine Bebauung des Grundstücks ohne die Realisierung der im Bebauungsplan vorgesehenen Straße
möglich ist. Zwischenzeitlich wurde an anderer Stelle eine entsprechende Straßenverbindung (Laars-
hof) geschaffen, so dass die geplante Straßenverbindung nicht länger erforderlich ist.

Da der rechtskräftige Bebauungsplan damit nicht realisierbar ist, soll durch die Aufstellung des Bebau-
ungsplanes Nr. 36 eine Bebaubarkeit des Grundstücks erreicht werden. Im Zuge der Aufstellung soll
die vorgesehene Erschließungsstraße aufgehoben und die Bauflächen sowie das Maß der baulichen
Nutzung neu geordnet werden. Die Katholische Kirchengemeinde St. Martinus plant nun im Rahmen
des Erbbaurechts die Bebauung der bislang landwirtschaftlich genutzten Flächen mit zum Teil öffent-
lich geförderten Wohnungen sowie Einfamilienhäusern.

2 Räumlicher Geltungsbereich / Lage des Plangebietes

Der  Geltungsbereich  des  Bebau-
ungsplanes Nr.  36  befindet  sich  im
südlichen  Siedlungszusammenhang
der Ortschaft Rheurdt. Westlich wird
das  Plangebiet  durch  die  Landstra-
ße 478 (Hochend) und östlich durch
den Oberweg begrenzt. Die nächste
Wegeverbindung  zwischen  dem
Hochend und dem Oberweg  ist der
Lupinienweg, der etwa 35 m nördlich
des  Plangebietes  liegt.  Der  ca.
0,5 ha  große  Geltungsbereich  um-
fasst  in  der  Gemarkung  Rheurdt,
Flur 14 das Flurstück 116.
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3 Derzeitige Nutzung und Eigentumsverhältnisse

Das Plangebiet wird derzeit landwirtschaftlich genutzt. Im Norden, Westen und Südosten schließen
sich Einfamilienhausbebauungen an. Östlich des Hochends stand eine Hofanlage (Vierkanthof), die im
Jahr 2020 abgerissen wurde. Das Grundstück wird zur Zeit mit Wohnhäusern neu bebaut. Die Grund-
stücke entlang des Oberweges in Richtung Süden werden als Gartenland genutzt und gehören zu der
Bebauung entlang der Straße Hochend.

Das Grundstück weist ein geringes Gefälle von ca. 2 m von West nach Ost auf, wobei der Höhenun-
terschied im Wesentlichen entlang des Oberweges und entlang der Landstraße L 478 durch Böschun-
gen abgefangen wird. 

Das im Geltungsbereich liegende Grundstück befindet sich im Eigentum der katholischen Kirche.

4 Vorgaben und Bindungen

4.1 Raumordnungsplanung  im  Bund  für  einen  länderübergreifenden  Hochwasserschutz
(BRPHV)

Am 01.09.2021 ist der länderübergreifende Raumordnungsplan für den Hochwasserschutz im Bun-
desgebiet in Kraft getreten. Der Plan zielt darauf ab, ein raumordnerisches Planungskonzept darzu-
stellen,  auf dessen Grundlage das Hochwasserrisiko in Deutschland minimiert  und dadurch Scha-
denspotentiale begrenzt werden können, indem eine effektive raumplanerische Hochwasservorsorge
zur Anwendung kommt. Das betrifft insbesondere die folgenden Aspekte:

 Bundesweite Harmonisierung raumplanerischer Standards zur  besseren Koordinierung des
Hochwasserschutzes sowie ein auf die gesamte Flussgebietseinheit bezogener raumplaneri-
scher Ansatz (Unterliegerschutz etc.),
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 Einführung eines risikobasierten Ansatzes in der Raumplanung zur Berücksichtigung differen-
zierter Aspekte (Empfindlichkeiten, Schutzwürdigkeiten),

 Regelung „Kritischer Infrastrukturen“ zur Verbesserung des Schutzes von Anlagen von natio-
naler oder europäischer Bedeutung

Der Raumordnungsplan trifft Festlegungen, welche Ziele der Raumordnung gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 2
ROG (Z)  und Grundsätze der Raumordnung gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 3 ROG (G) umfassen. Insbesonde-
re folgende raumordnerischen Ziele dieser Verordnung sind dabei auch für die vorliegende Bauleitpla-
nung relevant:

I.1.1 (Z) Bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen einschließlich der Siedlungsentwicklung
sind die Risiken von Hochwassern nach Maßgabe der bei öffentlichen Stellen verfügbaren Daten zu
prüfen; dies betrifft neben der Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Hochwasserereignisses und sei-
nem räumlichen und zeitlichen Ausmaß auch die Wassertiefe und die Fließgeschwindigkeit. Ferner
sind die unterschiedlichen Empfindlichkeiten und Schutzwürdigkeiten der einzelnen Raumnutzungen
und Raumfunktionen in die Prüfung von Hochwasserrisiken einzubeziehen.

I.1.2 (G) Bei raumbedeutsamen Maßnahmen zum Hochwasserschutz sollen neben den fachrechtlich
erforderlichen Belangen auch wasserwirtschaftliche Erkenntnisse aus vergangenen extremen Hoch-
wasserereignissen zugrunde gelegt werden. Gleichfalls sollen die volkswirtschaftlichen Auswirkungen
dieser Ereignisse zugrunde gelegt werden, soweit diesbezügliche Daten und Bewertungskriterien be-
kannt oder bei öffentlichen Stellen verfügbar sind.

II.1.3 (Z) Bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen in Einzugsgebieten nach § 3 Nummer 13
WHG ist das natürliche Wasserversickerungs- und Wasserrückhaltevermögen des Bodens, soweit es
hochwassermindernd wirkt und Daten über das Wasserhaltevermögen des Bodens bei öffentlichen
Stellen verfügbar sind, zu erhalten. Einer Erhaltung im Sinne von Satz 1 wird gleichgesetzt:

1 Eine  Beeinträchtigung des  Wasserversickerungs-  und Wasserrückhaltevermögens des Bo-
dens wird in angemessener Frist in einem räumlichen und funktionalen Zusammenhang aus-
geglichen.

2 Bei notwendigen Unterhaltungsmaßnahmen sowie Ausbau- und Neubauvorhaben von Bun-
deswasserstraßen werden  mehr  als  nur  geringfügige  Auswirkungen auf  den  Hochwasser-
schutz vermieden.

Entsprechend des Zieles I.1.1 wird in den Kapiteln 4.7 und 22 das Risiko durch Starkregenereignisse
und Hochwasser sowie der Umgang damit behandelt. Starkniederschlagsinduzierte Hochwasserereig-
nisse, welche im räumlichen Zusammenhang mit dem Plangebiet stehen, finden ebenfalls in den Aus-
führungen zum Risiko durch Starkniederschlagsereignisse in  Kapitel  4.7 Berücksichtigung,  sodass
wasserwirtschaftliche Erkenntnisse Eingang in die Planung finden. Die Bodenkarte des Geologischen
Dienstes  NRW  gibt  keine  Hinweise  darauf,  dass  der  Boden  hochwassermindernd  wirkt,  sodass
Ziel II.1.3 keine Wirkung entfaltet.

4.2 Regionalplan

Im Regionalplan Düsseldorf (bekanntgemacht am 13.04.2018, geändert am 07.05.2020) wird der Orts-
teil Rheurdt zeichnerisch als „Allgemeiner Siedlungsbereich“ (ASB) dargestellt (Abbildung 3). In den
als  allgemeine Siedlungsbereiche dargestellten Bereichen soll  die kommunale Baulandentwicklung
bedarfsgerecht erfolgen (RPD 2020, S. 49). Westlich des Geltungsbereiches wird dem zeichnerisch
dargestellten Allgemeinen Freiraum- und Agrarbereich die Funktion zum Schutz der Landschaft und
landschaftsorientierten Erholung zugewiesen.
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Mit der Planung wird das Ziel verfolgt, einen bislang schon
als Wohnbaufläche dargestellten Bereich für eine bedarfs-
gerechte, wohnbauliche Nutzung planungsrechtlich zu si-
chern. Die Planung entspricht somit den Zielsetzungen der
Regionalplanung. 

4.3 Flächennutzungsplan

Im rechtswirksamen Flächennutzungsplan (Abbildung 4)
der Gemeinde Rheurdt wird das Plangebiet ebenso wie
die westlich angrenzenden Bereiche als Wohnbaufläche
dargestellt. Nördlich und südlich schließen als Mischbau-
flächen dargestellte Flächen und im Süden eine als Flä-
che  für  die  Landwirtschaft  dargestellte  Fläche  an.  Die
beabsichtigte Bebauung des Plangebietes mit den dem
Wohnen dienenden Gebäuden entspricht der im Flächen-
nutzungsplan dargestellten Nutzung.

4.4 Landschaftsplan

Das Plangebiet liegt nicht innerhalb des Geltungsberei-
ches des Landschaftsplans des Kreises Kleve „Kerken /
Rheurdt Nr. 15“. 

4.5 Gegenwärtiges Planungsrecht

Der  rechtskräftige  Bebauungsplan  Nr. 22  B (Abbildung  5)  sieht  die  Festsetzung  von  Allgemeinen
Wohngebieten und Grünflächen vor. Die verkehrliche Erschließung erfolgt über die Festsetzung einer
öffentlichen Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung (Verkehrsberuhigter Bereich), welche den
Oberweg mit dem Hochend verbindet. Innerhalb der Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung
werden öffentliche Parkflächen sowie das Anpflanzen von Einzelbäumen vorgesehen. Die Seitenberei-
che sollen mit  versickerungsfähigem, breitfugigem Graspflaster  gestaltet  werden.  In der Mitte  des
Plangebietes sollte in der Straßenseitenfläche ein kleiner Aufenthaltsbereich entstehen.

Entlang  des  Hochends,  der  sich  teilweise  im Geltungsbereich  des  Bebauungsplans  befindet  und
zeichnerisch als Verkehrsfläche festgesetzt ist, ist eine öffentliche Grünfläche festgesetzt. Innerhalb
dieser Grünfläche sind die vorhandenen Bäume zu erhalten. Entlang der westlichen und nordwestli-
chen Geltungsbereichsgrenzen sind weitere Grünflächen festgesetzt, welche für die Versickerung von
Oberflächenwasser vorgesehen sind. Die Versickerungsanlagen erhalten einen Überlauf zu einem ge-
planten Rigolensystem. Das auf den Privatgrundstücken anfallende Niederschlagswasser ist auf den
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Grundstücken zu versickern, während das auf den öffentlichen Verkehrsflächen anfallende Nieder-
schlagswasser in Mulden gesammelt, versickert und teilweise in eine Rigole geleitet wird.

Die  Grundflächenzahl  (GRZ)  ist  ent-
sprechend § 17 BauNVO mit 0,4 und
die Geschossflächenzahl mit 0,6 fest-
gesetzt. Für die Gebäude ist ein Voll-
geschoss festgesetzt. Bei den Grund-
stücksgrößen von ca. 360 bis 420 m²
reicht  diese GRZ für ein Einfamilien-
haus  pro  Grundstück.  Zweifamilien-
häuser sind durch diese Festsetzung
faktisch  ausgeschlossen.  Außerdem
werden  die  Baufenster  so  platziert,
dass die Stellung der Garagen indirekt
fixiert ist. Entsprechend sind auch die
Grundstückszufahrten im Bebauungs-
plan festgesetzt.  Die Anzahl der not-
wendigen Stellplätze ist  nicht  festge-
setzt. 

Auch die Höhe der Gebäude ist nicht
festgesetzt. Festgesetzt ist aber, dass
die spätere Geländeoberkante nicht tiefer als 0,5 m unter der Oberkante des Erdgeschossbodens lie-
gen darf und Geländeaufschüttungen nicht mehr als 0,5 m betragen dürfen. 

Neben den planungsrechtlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 22 B gelten für den Bereich
des Bebauungsplanes auch Festsetzungen bezüglich der Gestaltung, welche in der Gestaltungssat-
zung festgelegt werden. Diese betreffen die äußere Gestaltung baulicher Anlagen, Dächer und Außen-
anlagen.

Es wurde ein Lärm- und Schallgutachten angefertigt,  wonach im westlich an die Straße Hochend
(L478) angrenzenden Bereich (im Bebauungsplan schraffierte Fläche) zeitweise die Richtwerte über-
schritten und deshalb passive Schallschutzmaßnahmen notwendig sind. 

4.6 Gleichberechtigte Teilhabe

Als öffentlicher Belang ist die gleichberechtigte Teilhabe unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen mit
ihren sozialen und kulturellen Bedürfnissen gem. § 1 Abs. 6 Nr. 3 BauGB in der Bauleitplanung zu be-
rücksichtigen. Ziel ist es, Chancengleichheit in der Stadtentwicklung und Städtebaupolitik herzustellen,
so dass Räume gleichberechtigt durch Familien, junge, alte und behinderte Menschen sowie Frauen
und Männer genutzt werden und eine gleichberechtigte Teilhabe an ihnen besteht. Eine inklusive Bau-
leitplanung bezieht sich dabei ebenso auf die sozialen und kulturellen Bedürfnisse wie auf die Belange
des Bildungswesens, des Sports sowie der Freizeit und Erholung. 

Das Plangebiet liegt im Siedlungszusammenhang der Gemeinde Rheurdt. Die zentralen Einrichtungen
der Gemeinde sind für Bevölkerungsgruppen mit unterschiedlichen Mobilitätsanforderungen sicher zu
erreichen. Bei der Anordnung der Bauflächen wurde auf eine Differenzierung in öffentliche und private
Bereiche geachtet. Die privaten Bereiche weisen eine Größe auf, die den unterschiedlichen sozialen
und kulturellen Bedürfnissen der Bevölkerungsgruppen Raum geben. Mit der vorgesehen Planung sol-
len Flächen für  Einfamilienhäuser und zwei Mehrfamilienhäuser mit Wohnungsgrößen zwischen 60
m² und 80 m² ermöglicht werden. Damit trägt die Planung zur Eigentumsbildung junger Familien als
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auch zur Verbesserung des Wohnraumangebotes für kleine Haushalte bei. Aufgrund der geplanten
Wohnungsgrößen und der angestrebten öffentlichen Förderung für zumindest ein Mehrfamilienhaus
wird ein Angebot für Bevölkerungsgruppen geschaffen,  die am Wohnungsmarkt schlechter gestellt
sind.

4.7 Bodenschutzklausel

Gemäß § 1a Abs. 2 BauGB ist mit Grund und Boden sparsam und schonend umzugehen. Dabei ist
auf eine Verringerung zusätzlicher Inanspruchnahme von Flächen für bauliche Nutzungen zu achten. 

Der Bebauungsplan setzt einen geringen Anteil an zulässigerweise zu versiegelnder Fläche fest. Da-
mit soll die Inanspruchnahme und Überbauung des Bodens auf ein geringes Maß reduziert werden. 

Der geologische Dienst weist in der Stellungnahme zur frühzeitigen Beteiligung der Behörden und Trä-
ger öffentlicher Belange darauf hin, dass in der vorliegenden Bodenkarte 1 : 50 000 (Auskunftssystem
BK 50 mit Karte der schutzwürdigen Böden") im Plangebiet schutzwürdige Plaggenesch-Böden auftre-
ten, die eine besonders hohe Funktionserfüllung im Sinne der Archivfunktion des Boden aufweisen. Im
Rahmen des Bodengutachtens wurde untersucht,  ob der Boden die Charakteristika eines Plagge-
nensch-Bodens aufweist. Dabei wurde festgestellt, dass diese Charakteristika nicht mehr erkennbar
sind und das prinzipiell schützenswerte Bodengefüge durch die ackerbauliche Tätigkeit bereits über-
prägt ist.

4.8 Klimaschutzklausel

Gemäß § 1a Abs. 5 BauGB soll den Erfordernissen des Klimaschutzes durch Maßnahmen, die dem
Klimawandel  entgegenwirken  und  Maßnahmen,  die  der  Anpassung  an  den  Klimawandel  dienen,
Rechnung getragen werden. 

Das Planungsgebiet wird entsprechend des LANUV Fachinformationssystems Klimaanpassung über-
wiegend dem Klimatop Vorstadtklima mit Übergang zum Stadtrandklima zugeordnet. Das Vorstadtkli-
matop umfasst bebaute Flächen mit offener, ein- bis dreigeschossiger Bebauung und großen Grünflä-
chen. Es findet eine merkliche nächtliche Abkühlung statt und lokale Winde und Kaltluftströme werden
nur unwesentlich durch die Bebauung gebremst. Bei dem Stadtrandklima ist die nächtliche Abkühlung
deutlicher eingeschränkt und im wesentlichen von der Umgebung abhängig. Die lokalen Winde und
Kaltluftströme werden durch die dichtere Bebauung behindert. Mit einer zunehmenden Verdichtung ist
mit  der Veränderung des Klimatops von dem Vorstadtklima zu einem Stadtrandklima zu rechnen.
Durch eine Begrünung der Flächen einschließlich der Gebäude und Dächer sowie der Ergänzung von
bislang fehlenden Bäumen kann einer kleinräumigen Erwärmung entgegengewirkt werden.

Entwurf zur 2. Offenlage 6
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Das Plangebiet liegt am östlichen Rand der Schaephuysener Höhen. Starkregenereignisse in der Ver-
gangenheit haben an der westlich des Plangebietes gelegenen Bebauung zum Teil erhebliche Schä-
den verursacht. Aus diesem Grunde wurden westlich, oberhalb der bestehenden Bebauung, zwei Re-
genrückhaltebecken errichtet, die in der Starkregengefahrenkarte des Bundesamtes für Kartographie
und Geodäsie (BKG) (vgl. Abbildung 6) anhand der dargestellten Überschwemmungstiefen deutlich zu
erkennen sind. Die östlich gelegene Wohnbebauung an den Straßen Vorm Berg und dem Oberweg
wird durch diese Becken geschützt. Auf den Flächen verbleiben nur wenige Tiefpunkte, in denen das
Wasser bis zu 0,5m hoch auflaufen kann. Dazu gehören auch die zur Niederschlagsentwässerung ge-
planten Mulden und Gräben im Straßenraum. Die Starkregengefahrenkarte gibt das Risiko für eine
Überschwemmung an, zeigt aber nicht die Fließwege der oberflächlich ablaufenden Niederschlags-
wassers, so dass ein Abfluss des Niederschlags bei Starkregen über die Flächen des Plangebietes
nicht ausgeschlossen ist. 

Die  Neuaufstellung des Planes wird  notwendig,  weil  die vorhergehende Eigentümerin des Grund-
stücks keine durchgehende Straßenverbindung von dem Oberweg zum Hochend akzeptieren wollte,
um keinen Fließweg für Niederschlagswasser zu schaffen, der die Gebäude östlich des Hochends zu-
sätzlich hätte gefährden können. Mit der Planung, die auf eine solche Durchgängigkeit verzichtet, wird
somit ebenfalls auf das Risiko durch Starkregenereignisse Rücksicht genommen. Mit den vorhande-
nen Regenrückhaltebecken sollen die Regenmengen vor der Bebauung zurückgehalten und die öst-
lich gelegene Bebauung sowie das Plangebiet geschützt werden. Innerhalb des Plangebiets soll zum
Schutz der Bebauung die Oberkante des Erdgeschossfußbodens mindestens 50 cm über der Gelän-
deoberkante liegen. Darüber hinaus ist zu empfehlen, dass die Hausanschlussräume ebenfalls sicher
oberhalb der Geländeoberkante angeordnet werden. Zudem ist auf eine möglichst geringe Versiege-
lung und eine Rückhaltung der Niederschläge auf der Fläche zu achten.
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5 Planungsalternativen

Das Baugesetzbuch fordert die Prüfung der in Betracht kommenden anderweitigen Planungsmöglich-
keiten (sog. „Alternativenprüfung“), wobei die Ziele und der räumliche Geltungsbereich des Bauleit-
plans zu berücksichtigen sind (§ 2 Abs. 4 BauGB i.V.m. Anlage 1 Nr. 2 d) des BauGB). Hieraus geht
hervor,  dass  diese  Prüfung  sich  auf  plankonforme  Varianten  innerhalb  des  Plangebietes  bezieht.
Grundsätzlich andere Planungen müssen daher nicht in Erwägung gezogen werden.

Großräumige Standortprüfungen und –entscheidungen wären in vorgelagerten Verfahren (Flächennut-
zungsplan, Regionalplan) zu treffen. Alternativplanungen beschränken sich daher im vorliegenden Be-
bauungsplan auf die Flächen im Geltungsbereich und auf die beabsichtigten Nutzungen.

Mit der Umplanung sollte das ursprünglich Planungsziel, Wohnbauflächen für junge Familien zu schaf-
fen, weiterhin umgesetzt werden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die bislang vorgesehene Wege-
verbindung zwischen dem Oberweg und dem Hochend aufgrund der testamentarischen Regelungen
nicht mehr Gegenstand der städtebaulichen Zielsetzung sein kann. Die neue Eigentümerin, die Katho-
lische Kirchengemeinde St. Martinus, hat zudem das Ziel, Wohnraum für Personengruppen anzubie-
ten, die ansonsten auf dem Wohnungsmarkt schlecht gestellt sind. Es sollen daher 20 Wohneinheiten
mit einer Größe von 60 m² bis 80 m² geschaffen werden, die nach Möglichkeit mindestens zur Hälfte
mit öffentlichen Fördermitteln bebaut werden sollen und somit Personen oder Familien mit geringem
Einkommen zur Verfügung stehen. Es sind daher zwei Wohngebäude mit jeweils 10 Wohneinheiten
vorgesehen, von denen zumindest ein Gebäude mit öffentlicher Förderung gebaut werden soll.

Aufgrund der Lage des Plangebietes an der Landstraße sind als Voraussetzung für die Planung die
Belange des Landesbetriebs Straßenbau zu berücksichtigen. Schon bei der ursprünglichen Planung
wurde zwischen der Gemeinde und dem Landesbetrieb Straßenbau vereinbart, dass die Einfahrt in
das Gebiet am nördlichen Rand, gebündelt mit der Grundstückszufahrt des nördlich angrenzenden
Grundstücks erfolgen soll. Diese Lage der Zufahrt entspricht der derzeitigen Zufahrt zu dem Acker.

Die Planung sieht in der Alternative 1
derzeit eine Teilung der Erschließung
der  Flächen  vor.  Während  die
Grundstücksteile  entlang  des  Ober-
weges die vorhandene Erschließung
nutzen  sollen,  sollen  die  beiden
Mehrfamilienhäuser von dem Hoch-
end  aus  erschlossen  werden.  Die
Bebauung  entlang  des  Oberweges
soll  dabei  aus  drei Einzelhäusern
oder aus zwei Doppelhäusern beste-
hen. Auf der östlichen Teilfläche ent-
lang  des  Hochends  sollen  zwei
Mehrfamilienhäuser  entstehen,  die
so  angeordnet  werden,  dass  im
rückwärtigen  Bereich  des  Grund-
stücks eine ruhiger, privater Bereich
entsteht,  der  für Mietergärten  ge-
nutzt werden kann. Dazu werden die
Gebäude  in  einem  Winkel  entlang
der vorgesehenen Erschließung am
nördlichen  Rand  des  Grundstücks
und dem Hochend angeordnet. Das
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Gebäude an dem Hochend wird in einer Flucht mit dem auf dem südlich angrenzenden Grundstück
stehenden Gebäude angeordnet.

Auf Veranlassung des Ausschusses
für  Gemeindeentwicklung,  Klima-
schutz und Digitalisierung sollte eine
weitere Alternative überprüft werden,
um die am östlichen Wegesrand des
Oberweges vorhandenen Stellplätze
zu erhalten. Diese zweite Alternative
soll eine Erschließung der Einfamili-
enhäuser  entlang  des  Oberwegs
über  die  Straße  Hochend  berück-
sichtigen  (vgl.  Abbildung  8).  Auf-
grund  dieser  Anforderungen  ist  der
vorgesehene  Erschließungsweg  um
einen Abzweig nach Süden zu ver-
längern.  Da  dieser  Weg  länger  als
50 m ist, ist am Ende ein Wendebe-
reich  für  Rettungsfahrzeuge  vorzu-
sehen, der auch von Müllfahrzeugen
genutzt werden kann. Da diese Ver-
kehrsfläche nicht  mehr nur  die  bei-
den  Mehrfamilienhäuser,  sondern
auch  die  Einfamilienhäuser  er-
schließt,  ist  diese  Erschließung  als

Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung festzusetzen. Die Einfamilienhäuser werden aufgrund
der geänderten Erschließung an die neue Erschließungsstraße ausgerichtet, so dass die Gartenberei-
che in westliche Richtung auf den Oberweg zeigen. Die Mehrfamilienhäuser wurden so angepasst und
verschoben, dass sie die neue Erschließung berücksichtigen.

Mit der Alternative 2 werden die Einfamilienhäuser entlang des Oberwegs doppelt erschlossen. Die
Gärten der Häuser enden am Oberweg, die tatsächliche Erschließung erfolgt aber durch eine zusätzli -
che Straße, über die die Zufahrt zu den Gebäuden sichergestellt wird. Es kommt somit zu einem dop-
pelten Erschließungsaufwand, der auch deutlich in der Flächenbilanz der beiden Alternativen abgele-
sen werden kann. So nimmt die Erschließungsfläche bei der Alternative 2 um 12% von vorher 6% (Al -
ternative 1) auf 18% (Alternative 2) zu. Damit geht eine höhere Versiegelung innerhalb des Gebietes
sowie eine Verringerung der für den Wohnungsbau nutzbaren Grundstücksfläche einher. 

Aufgrund des mit der Alternative 2 notwendigen neuen Erschließungsweges werden die Außenberei-
che der Mehrfamilienhäuser deutlich verkleinert. Zudem verlieren die beiden Mehrfamilienhäuser den
vorgesehen ruhigen, privaten Bereich, da dieser durch die Erschließung gestört wird.

Tabelle 1: Gegenüberstellung der Flächenbilanzen der beiden Alternativen

Alternative 1 Alternative 2

Fläche Flächenanteil Fläche Flächenanteil

Wohnbaufläche
/Garten

3.876 m² 85 % 3.340 m² 73 %

Erschließung 290 m² 6 % 826 m² 18 %
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Alternative 1 Alternative 2

Fläche Flächenanteil Fläche Flächenanteil

Stellplätze 379 m² 8 % 379 m² 8 %

4.545 m² 4.545 m²

Die Alternative 2 zeigt eine wesentlich schlechtere Flächenbilanz aufgrund der doppelten Erschließung
der Grundstücke entlang des Oberweges. Die Nutzbarkeit der Grundstücke, insbesondere des Grund-
stücks für die Bebauung mit Mehrfamilienhäusern, nimmt deutlich ab. Das Grundstück wird zudem
durch  die  notwendige Festsetzung  einer  Verkehrsfläche besonderer  Zweckbestimmung verkleinert
und somit auch die bauliche Ausnutzbarkeit verschlechtert. Die Alternative 2 trägt somit der Boden-
schutzklausel (vgl. § 1a Abs. 2 BauGB), nach der mit Grund und Boden sparsam und schonend umzu-
gehen ist, keine Rechnung. In dem Bauleitplanverfahren wird somit die Alternative 1 als Ziel der Pla-
nung berücksichtigt.

6 Städtebauliche Rahmenbedingungen

6.1 Umgebungsbebauung / Umgebende Nutzungen des Plangebietes

Das Plangebiet liegt im Süden des Siedlungsbereichs Rheurdt zwischen dem Oberweg im Westen
und der Landstraße L 478 (Hochend) im Osten und wird derzeit landwirtschaftlich genutzt. Im Norden,
Westen und Südosten schließen sich Einfamilienhausbebauungen an. Die im Südwesten anschließen-
de Fläche ist als Gartenland Teil der südöstlichen Bebauung. Die östlich des Hochends vorhandene
Hofanlage (Vierkanthof) wurde im Jahr 2020 abgerissen und wird derzeit durch mehrere zweigeschos-
sige Einfamilienhäuser ersetzt.  Die Straße Hochend verläuft  entlang der Hangkante zwischen den
westlichen gelegenen Schaephuysener Höhen und der östlich gelegenen Niederung und orientiert
sich in ihrem Verlauf an dem Hangfuß des Höhenzuges. An der Bebauung entlang des Hochendes ist
keine bauliche Struktur oder Baulinie ablesbar. Vielmehr entwickelte sich die Bebauung eher ungeord-
net durch das Zusammenwachsen verschiedener historischer Hofgruppen (vgl. preußische Kartenauf-
nahme (Uraufnahme) 1836-1850).

6.2 Verkehrliche Erschließung

Das Plangebiet wird durch den Oberweg im Westen und die Straße Hochend (L 478) im Osten er-
schlossen und ist so direkt an das örtliche und überörtliche Straßennetz angebunden. 

Die nächstgelegenen Städte sind Kerken im Westen, Kempen und Krefeld im Süden, Neukirchen-
Vluyn im Osten. Die Ortsmitte (Rathaus) der Gemeinde Rheurdt ist ca. 800m entfernt. Die nächstgele-
gene Autobahn (BAB40) liegt 9 km entfernt und ist über die Anschlussstelle Neukirchen-Vluyn zu errei-
chen. Die nächstgelegene Anbindung an den Schienenverkehr besteht in Aldekerk.

An der Straße Hochend befindet sich in nördlicher Richtung die Haltestelle „Sparkasse“ und in südli-
cher Richtung die Bushaltestelle „Bergdahlsweg“. Beide Haltestellen werden durch die Buslinine 7, 31
und 077 sowie den Schnellbus SB 70 angefahren. Die Haltestellen liegt beide ca. 500 Meter nördlich
bzw. südlich des Plangebiets. Die Buslinie 7 verkehrt zwischen Moers und Kamp-Lintfort  über die
Stadt Neukirchen-Vluyn mit Haltestellen in Schaephuysen und Rheurdt. Die Buslinie 7 fährt die Halte-
stellen überwiegend stündlich an. Zusätzliche Busse verkehren zwischen dem Schulzentrum Neukir-
chen-Vluyn und Rheurdt. Die Linie 31 verkehrt mit Einschränkungen am Vormittag und Mittag überwie-
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gend stündlich zwischen Issum und Aldekerk. In Aldekerk besteht Anschluss an die Regionalbahn. Die
Linie 077 verkehrt viermal am Tag zwischen Oermten und dem Krefelder Hauptbahnhof. Der Schnell -
bus 70 fährt zweimal am morgen nach Aldekerk und am Abend dreimal nach Kamp-Lintfort.

6.3 Grün- und Freiraum / Gewässer 

Das Plangebiet liegt am Rand der Schaephuysener Höhen, die sich westlich des Plangebietes als Na-
herholungsbereich von Oermten (Oermter Berg) bis Tönisberg und Hüls (Hülser Berg) erstrecken. Die-
ses Naherholungsgebiet ist mit landwirtschaftlichen Wegen erschlossen, die sich zum Reiten, Wan-
dern und Radfahren eignen. Der Oberweg ist in dem Abschnitt, der an den Geltungsbereich grenzt, als
Rundwanderweg A 2 in dem Touristik- und Freizeitinformationssystems (TFIS) des Landes Nordrhein-
Westfalen dargestellt. Der Weg ist nicht Teil des Knotenpunktsystems des Kreises Kleve.
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B PLANUNGSINHALTE UND FESTSETZUNGEN DES 
BEBAUUNGSPLANES

7 Ziel der Planung und städtebauliches Konzept

Das Bebauungskonzept sieht eine Gliederung des Gebietes in zwei Teile vor. Entlang des Oberweges
soll eine Einfamilienhausbebauung mit drei Einzel- oder zwei Doppelhäusern entstehen. Auf der restli -
chen Fläche sind zwei Mehrfamilienhäuser mit jeweils 10 Wohnungen geplant (Abbildung 7).

Die Einfamilienhausbebauung im Westen des Plangebietes ist durch den Oberweg erschlossen und
setzt die vorhandene Bebauung entlang dieses Weges fort. Weiter nördlich in Richtung der Ortsmitte
sind mehrere 2-geschossige Doppelhausgruppen mit jeweils drei Gebäuden vorhanden, so dass sich
die Planung von Reihen- oder Doppelhäusern in zwei oder drei Gruppen aus der vorhandenen Bebau-
ung ergibt. Da die umgebende Bebauung überwiegend 1-geschossig ist, wird hier ebenfalls eine ein-
geschossige Bebauung mit  einem Staffelgeschoss vorgeschlagen. Die offene Bauweise nimmt die
Gestaltung der Flächen im Umfeld auf. Zudem können mit einer solchen Bebauung Grundstücksgrö-
ßen von ca. 400 m² erreicht werden, die der dörflichen Umgebung im Umfeld entspricht. Eine Bebau-
ung mit Einzel- oder Doppelhäuser möglichst mit Staffelgeschoss und Flach- bzw. gering geneigtem
Dach trägt dabei dem Klimaschutz Rechnung. Ein Flachdach würde eine Dachbegrünung auch in
Kombination mit der Nutzung der Solarenergie durch Photovoltaik oder Solarthermie ermöglichen. Auf-
grund der umliegenden Bebauung, die überwiegend Sattel- oder Krüppelwalmdächer aufweisen, wird
aber auf eine Festsetzung der Dachform verzichtet. 

Darüber hinaus wird eine innovative Bauweise mit Holz und weiteren natürlichen Baustoffen vorge-
schlagen, die hohe Treibhausgasemissionen bei der Produktion der Baustoffe vermeiden und zudem
in der Regel Kohlenstoff binden. Die Nutzung von Holz als Baustoff ist aufgrund des Einsparpotentials
von Treibhausgasen zu empfehlen, kann aber im Bebauungsplan nicht festgesetzt werden.

Auf der östlichen Teilfläche wird eine Wohnbebauung mit zwei 2-geschossigen Mehrfamilienhäusern
mit je 10 Wohneinheiten geplant. Die beiden Gebäude sollen in den beiden Vollgeschossen jeweils
vier Wohnungen mit einer Größe von 60 m² bis 80 m² aufweisen. Zusätzlich können in dem Staffelge-
schoss zwei weitere Wohnungen realisiert werden. Die beiden Mehrfamilienhäuser werden L-förmig
auf dem Grundstück angeordnet. Auch bei diesen Gebäuden kann dem Klimaschutz durch kompakte
Baukörper Rechnung getragen werden. 

Für die Einfamilienhäuser ist  ein ca. 3 m tiefer Vorgartenbereich vorgesehen, der der nördlich an-
schließenden Bebauung in der Tiefe entspricht. Zudem verbleibt ein ca. 10 m tiefer Garten östlich der
Gebäude. Aufgrund der Anordnung der beiden Mehrfamilienhäuser können die unbebauten Flächen
der Mehrfamilienhausbebauung deutlich in einen öffentlichen und einen privaten Bereich aufgeteilt
werden. Der öffentliche Bereich wird nördlich der Gebäude angeordnet und dient der Erschließung
bzw. als Stellfläche für die Fahrzeuge. Südwestlich der Gebäude verbleibt eine große zusammenhän-
gende Fläche,  die  als  Mietergarten den  Mietenden der  Mehrfamilienhäuser zur  Verfügung stehen
kann.

Für die Bebauung entlang des Oberweges ist die Erschließung durch die vorhandene Straße gesi-
chert.  Die Mehrfamilienhäuser sollen durch einen Privatweg erschlossen werden, der an der nördli-
chen Grenze auf die Landstraße mündet und so die Zufahrt der festgesetzten Straße in dem rechts-
kräftigen Bebauungsplan Nr. 22 B beibehält. Entlang der nördlichen Grenze sowie nördlich des Mehr-
familienhauses werden Stellplätze (1,5 Stellplätze pro WE) ggf. als Carports vorgesehen. Zusätzlich
steht Platz für Fahrradstellplätze, Mülltonnen sowie einen Gartenschuppen für Mietergärten zur Verfü-
gung. Für die Entsorgung von Abfällen wird ein Mülltonnenaufstellplatz für die Mehrfamilienhäuser am
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Hochend vorgesehen. Damit wird der Ausbau des Weges einschließlich eines entsprechenden Wen-
debereichs für Müllfahrzeuge vermieden. 

8 Art und Maß der baulichen Nutzung, überbaubare Grundstücksflächen

8.1 Art der baulichen Nutzung

Entsprechend des Planungszieles des Bebauungsplans, Wohnbauflächen für junge Familien zu schaf-
fen und Flächen für den Geschoßwohnungsbau vorzusehen, wird die Art der baulichen Nutzung im
gesamten Geltungsbereich als Allgemeines Wohngebiet (§ 4 BauNVO) festgesetzt.  Die allgemeine
Zulässigkeit der Nutzungen in den Allgemeinen Wohngebieten entspricht der Regelung des § 4 Abs. 2
der BauNVO. Von den nach § 4 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen werden Be-
triebe des Beherbergungsgewerbes,  Gartenbaubetriebe und Tankstellen ausgeschlossen, da diese
Nutzungsarten nicht mit den umliegenden Bebauungs- und Nutzungsstrukturen verträglich und somit
städtebaulich nicht vertretbar sind. 

8.2 Maß der baulichen Nutzung

Das Maß der baulichen Nutzung wird durch die zulässige Grundflächenzahl (GRZ), die Zahl der Voll-
geschosse und der zulässigen Gebäudeoberkante festgesetzt. 

Als GRZ wird der für Allgemeine Wohngebiete geltende Orientierungswert von 0,4 festgesetzt. Damit
wird eine Bebauungsdichte verfolgt, die sich an der Obergrenze des § 17 Abs. 1 BauNVO orientiert
und somit eine Verträglichkeit zwischen Grundstücksausnutzbarkeit, den Anforderungen an gesunde
Wohnverhältnisse sowie an das Ortsbild gewährleistet. Entsprechend § 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO
wird die Überschreitung der Grundflächenzahl für Garagen und Stellplätze mit ihren Zufahrten, Neben-
anlagen im Sinne des § 14 BauNVO sowie bauliche Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch
die das Baugrundstück unterbaut wird, mit 0,2 festgesetzt, um auf den Flächen eine ausreichende,
den dörflichen Verhältnissen entsprechende Begrünung zu erreichen. 

Eine weitere Überschreitung wird gemäß § 19 Abs. 4 Satz 3 BauNVO an die Notwendigkeit einer Fas-
sadenbegrünung gebunden, die eine wirksame Maßnahme zur Klimaanpassung darstellt. So darf bei
einer dauerhaften und fachgerechten Begrünung von Bauwerksfassaden die zulässige Grundflächen-
zahl um ein Drittel der begrünten Fassadenfläche überschritten werden, d.h bei einer Fassadenbegrü-
nung von ca. 30 m² dürfen 10 m² zusätzlich versiegelt werden. Die Überschreitung der Grundflächen-
zahl ist dabei auf eine Grundflächenzahl von 0,7 begrenzt. Diese Festsetzung berücksichtigt eine An-
passung an den Klimawandel und trägt damit zu einer Minderung der mit der geplanten Bebauung zu-
sätzlich einhergehenden Erwärmung und zu einem verbesserten Wasserrückhalt im Geltungsbereich
des Bebauungsplanes Nr. 36 bei.

Anzahl der Vollgeschosse

In Anlehnung an den vorhandenen baulichen Bestand werden an dem Oberweg ein Vollgeschoss und
auf der Fläche entlang des Hochends zwei Vollgeschosse sowie jeweils ein zusätzliches Nichtvollge-
schoss festgesetzt.  Das Nichtvollgeschoss ist als oberstes Geschoss zu errichten und darf entspre-
chend der Bauordnung NRW nicht mehr als drei Viertel der Grundfläche des darunterliegenden Ge-
schosses umfassen. Es soll festgesetzt werden, dass ein Nichtvollgeschoss, das als Staffelgeschoss
errichtet wird, allseitig um mind. 1,0 m von den Außenwänden des darunterliegenden Geschosses zu-
rück gesetzt wird. Diese Festsetzung soll vermeiden, dass durch die Anordnung des Staffelgeschos-
ses der Eindruck eines weiteren Vollgeschosses an einer Gebäudeseite entsteht. Insbesondere ent-

Entwurf zur 2. Offenlage 13



Bebauungsplan Nr. 36 – „Hochend / Oberweg“ der Gemeinde Rheurdt

lang der Straße Hochend soll damit eine bedrängende Wirkung vermieden werden, die durch den Hö-
henunterschied der Baufläche zu der tieferliegenden Straße noch verstärkt werden könnte. Die Fest-
setzung der Vollgeschosse leitet sich dabei aus der umgebenden Bebauung ab (vgl. Abbildung 9 und
Abbildung 10) und ist mit der Höhenfestsetzung vereinbar und ergänzt diese. 

Höhe der Gebäude 

Neben der Festsetzung der Anzahl der Vollgeschosse werden, zur Begrenzung der Höhenentwicklung
der Gebäude, Festsetzungen der maximalen Gebäudehöhen aus den Höhen der Bestandsbebauung
abgeleitet. Maßgeblich sind dabei die Bestandsgebäude entlang des Oberweges und des Hochends.
Da das Plangebiet eine Neigung von West nach Ost aufweist, werden die Höhenfestsetzungen bezo-
gen auf die einzelnen Baufenster vorgenommen. Die angegebenen Bezugshöhen orientieren an den
im Bestand vorhandenen Höhen, so dass auch mit der Planung die Neigung des Plangebietes erhal -
ten wird. Über die Festsetzung der Höhe der Gebäudeoberkante (OK) von 8 m im WA 1 (entlang des
Oberwegs) und 12 m im WA 2 (entlang des Hochends) wird eine Anpassung an die Bestandshöhen
der Umgebung vorgenommen und eine ortsbildverträgliche Höhenentwicklung gewahrt. Innerhalb des
Allgemeinen Wohngebietes WA 2 wird die festgesetzte Gebäudeoberkante für Gebäude mit Flachdä-
chern und flach geneigten Dächern um 1,5 m herabgesetzt und somit auf 10,5 m begrenzt. Damit soll
eine bedränge Wirkung entlang des Hochends vermieden werden. Eine solche Wirkung wird bei ande-
ren Dachformen, wie beispielsweise Sattel-  oder Walmdächern,  die im Umfeld häufig vorkommen,
nicht  erwartet,  da  bei  solchen Dachformen die  Traufhöhe den Höheneindruck des Gebäudes be-
stimmt.

Die festgesetzte Gebäudeoberkante (OK) sind als Maximalwerte in Metern über den in der Planzeich-
nung angegebenen Bezugshöhen festgesetzt. Technische Aufbauten sind somit bei der Gebäudehöhe

Entwurf zur 2. Offenlage 14

Abbildung 10: Querprofil mit Blick von Süden auf das Plangebiet

Abbildung 9: Querprofil mit Blick von Osten (Hochend) auf das Plangebiet 



Bebauungsplan Nr. 36 – „Hochend / Oberweg“ der Gemeinde Rheurdt

mit  zu berücksichtigen und dürfen die festgesetzte Höhe der Gebäudeoberkante (OK) nicht  über-
schreiten. 

Bei der Höhenfestsetzung wurde der Schutz vor ablaufenden Niederschlagswasser bei Starkregen be-
rücksichtigt. Für die Bebauung entlang des Oberwegs, die als Riegel an der Oberkante des Hangs
liegt, wird neben der Bezugshöhe eine Spanne für die Oberkante des Erdgeschossfußbodens festge-
setzt, die sicherstellt, dass der Erdgeschossfußboden ca. 0,6 m oberhalb der Geländeoberkante liegt.

8.3 Bauweise und überbaubare Grundstücksflächen

Im Bebauungsplan wird gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22 Abs. 2 BauNVO eine offene Bau-
weise festgesetzt. Dies entspricht der Bebauung im Umfeld der Planung und berücksichtigt die Lage
am Rand der dörflichen Siedlung. 

Die überbaubaren Grundstücksflächen werden gemäß § 23 Abs. 3 BauNVO durch Baugrenzen festge-
setzt. Die festgesetzten Baugrenzen legen die Baufenster für die Bebauung mit Einfamilienhäusern
sowie die Lage der beiden Mehrfamilienhäuser fest. Innerhalb der Baugrenzen im Allgemeinen Wohn-
gebiet WA 1 sind Einzel- und Doppelhäuser zulässig. Um eine den dörflichen Maßstäben angepasste
Bebauung zu ermöglichen, sollen die Grundstücke der Einfamilienhäuser eine ausreichende Größe für
das Gebäude und eine Gartennutzung aufweisen und daher eine Mindestgröße für die Baugrundstü-
cke gem. § 9 Abs. 1 Nr. 3 BauGB festgesetzt werden. Innerhalb des Allgemeinen Wohngebietes WA 1
soll eine Mindestgröße der Baugrundstücke von 400 m² nicht unterschritten werden. Dies entspricht
einer durchschnittlichen Grundstücksgröße für neu erschlossene Wohngrundstücke in Rheurdt und er-
möglicht neben der Bebauung mit einem Einfamilienhaus auch eine vielfältige Nutzung des Außenbe-
reichs. Um auch Doppelhäuser in dem Baugebiet zuzulassen wird für Doppelhäuser die Grundstücks-
größe auf 375 m² reduziert, da ansonsten auf der zur Verfügung stehenden Fläche nicht zwei Doppel-
häuser realisiert werden könnten. 

Innerhalb der Baugrenzen im Allgemeinen Wohngebiet WA 2 sind Einzelhäuser zulässig, die als Mehr-
familienhäuser genutzt werden sollen. Die Baufenster in diesem Baugebiet orientieren sich an der
nördlichen Grenze des Plangebietes und sind rechtwinkelig zueinander ausgerichtet. Das nördliche
Baufenster nimmt dabei die Stellung der nördlich angrenzenden Bebauung auf. Das südliche Baufens-
ter ist an der vorderen Kante des Gebäudes auf dem südlich angrenzenden Baugrundstück orientiert.
Mit den Baufenstern wird somit ein Bezug zu den benachbarten Gebäuden hergestellt, um das städte-
bauliche Erscheinungsbild nicht zu stören. Um einen Gestaltungsspielraum zu gewähren, dürfen Bau-
grenzen durch Dachüberstände, Balkone und Terrassen maximal um 0,50 m überschritten werden.

Neben der Zulässigkeit von Garagen und Nebenanlagen gem. § 14 Abs. 1 BauNVO innerhalb der fest-
gesetzten Baugrenzen und der seitlichen Abstandsflächen werden Flächen für Nebenanlagen in dem
Baugebiet WA 2 festgesetzt, um die Lage der Stellplätze für Fahrzeuge und Fahrräder auf dem Grund-
stück festzulegen. Ziel ist es, diese Flächen nördlich der Gebäude anzuordnen, um südlich und west -
lich der Gebäude eine ruhige, private Fläche für die Bewohnenden der Mehrfamilienhäuser zu erhal-
ten. 

9 Verkehrliche Erschließung und ruhender Verkehr

Das Baugebiet WA 1 wird durch den Oberweg, das Baugebiet WA 2 durch  die Straße Hochend er-
schlossen. Das Baugebiet WA 1 bildet die östliche Bebauung entlang des Oberweges und ist durch
die vorhandene Straße vollständig erschlossen. Die notwendigen Flächen für den ruhenden Verkehr
sind dabei auf den eigenen Grundstückflächen innerhalb der festgesetzten Baugrenzen oder der seitli-
chen Abstandsflächen anzulegen. Für jedes Gebäude innerhalb des WA 1 werden 2 Stellplätze erfor-
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derlich. Da bei der Anordnung von Einzel- und Doppelhäusern für jedes Gebäude auf den zur Verfü-
gung stehenden Flächen lediglich eine Garage oder Carport möglich ist, soll die Garage oder der Car -
port soweit auf dem Grundstück zurückgesetzt werden, dass ein weiterer Stellplatz vor der Garage
oder dem Carport zur Verfügung steht.

Bislang befinden sich auf der östlichen Seite des
Oberweges ca. sechs Stellplätze in Längsaufstel-
lung an dem Oberweg. Die Stellplätze sind durch
vier Baumstandorte unterbrochen. Durch die An-
ordnung je eines Stellplatzes vor den  Einfamili-
enhäusern  lässt  sich  die  bisherige  Anzahl  der
Stellplätze beibehalten, wie dies nebenstehend in
einer Skizze (vgl.  Abbildung 11) veranschaulicht
ist. 

Für die beiden Mehrfamilienhäuser werden 1,5 Stellplätze pro Wohneinheit festgesetzt. Da Rheurdt
nur über eine mäßige Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr verfügt, besteht häufig das
Erfordernis die individuelle Mobilität über in eigenes Fahrzeug sicherzustellen, so dass der Stellplatz-
bedarf über die Angaben in der Verordnung über notwendige Stellplätze für Kraftfahrzeuge und Fahr-
räder (StellplatzVO NRW vom 14. März 2022 ) hinausgeht. Zudem soll durch diese Festsetzung ein
Parken auf der Straße Hochend vermieden werden. Dadurch sollen Fahrsituationen, wie das Warten
auf den Gegenverkehr und erneutes Anfahren vermieden und verkehrsbedingte Lärm- und Schadstoff-
emissionen vermindert werden.

Um eine geordnete Situation für die Anordnung der Stellplätze in dem Baugebiet WA 2 zu erreichen,
werden die Stellplatzflächen als Flächen für Nebenanlagen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 4 und 22 BauGB
räumlich festgesetzt. Ausgehend von den entsprechend der Festsetzungen zum Maß der baulichen
Nutzung möglichen Baukörper wird von ca.  20 Wohneinheiten in den beiden Mehrfamilienhäusern
ausgegangen. Es sind entsprechend der Festsetzung somit 30 Stellplätze vorzusehen, für die eine
Fläche von ca. 540m² benötigt wird. Für die Stellplätze steht durch die Festsetzung der Flächen für
Nebenanlagen eine Fläche von ca. 900 m² zur Verfügung, so dass ausreichende Flächen für die anzu-
ordnenden Stellplätze und die notwendigen Bewegungsflächen zur Verfügung stehen. Mit der Anord-
nung der Stellplätze an der nördlichen Grundstücksgrenze und zwischen den beiden geplanten Bau-
körpern wird der nördliche Bereich des Baugebietes für öffentliche Funktionen vorgesehen und die im
rückwärtigen Bereich der Gebäude gelegenen Flächen für private Nutzungen gesichert und ein ge-
schützter Bereich für die Bewohnenden erhalten. Um eine durchgängige Überbebauung der Flächen
für Nebenanlagen zu vermeiden, sollen lediglich Stellplätze oder Carports zugelassen werden. An der
nördlichen Grenze des Plangebietes sollen neben Stellplätzen auch Carports zulässig sein, da diese
mit Anlagen zur solaren Energiegewinnung überstellt werden können. Zudem lassen sich Carports be-
grünen und sorgen somit für eine landschaftsverträglichere Einbindung der Stellplätze. Um an diesem
Standort Carports zu ermöglichen, wird die Abstandsfläche für Carports auf 1,5 m vermindert. Der not-
wendige Abstand von 1,5m von der Grundstücksgrenze erlaubt eine sinnvolle rückwärtige Begrünung
der Carports. 

Die Zufahrt zu dem allgemeinen Wohngebiet WA 2 wird am nördlichen Rand des Plangebietes mit 6 m
Breite an der derzeitigen Zufahrt  zu dem Acker festgesetzt.  Für die restliche Grenze entlang des
Hochends wird ein Bereich ohne Ein- und Ausfahrt festgesetzt. Aufgrund der Lage des Plangebietes
an der Landstraße sind die Belange des Landesbetriebs Straßenbau zu berücksichtigen. Schon bei
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der ursprünglichen Planung wurde zwischen der Gemeinde und dem Landesbetrieb Straßenbau ver-
einbart, dass die Einfahrt in das Gebiet am nördlichen Rand gebündelt mit der Grundstückszufahrt des
nördlich angrenzenden Grundstücks erfolgen soll. Aufgrund der Plankonzeption, die verkehrliche Er-
schließung für das allgemeine Wohngebiet WA 2 am nördlichen Rand des Grundstücks zu bündeln,
entspricht die Festsetzung des Einfahrtsbereichs dieser Konzeption. 

10 Grün- und Freiraumkonzept

Mit der Planung wird ein zusammenhängender Grünbereich östlich des Baugebietes WA 1 und süd-
westlich des Baugebietes WA 2 gesichert und eine Begrünung der privaten Flächen vorgesehen. Die
Begrünung wird auf Grundlage des § 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB festgesetzt und dient in der Hauptsa-
che der insektenfreundlichen Gartengestaltung. Als Ökodorf strebt die Gemeinde Rheurdt die Umset-
zung insektenschützender Maßnahmen zum Erhalt der Biodiversität und Gewährleistung der Stabilität
der lokalen Ökosysteme an. Dafür hat die Gemeinde in der Vergangenheit verschiedene Beschlüsse
zur insektenfreundlichen Gestaltung und zur Umsetzung insektenschützender Maßnahmen im gesam-
ten Gemeindegebiet gefasst. So wurde am 05.07.2018 von der Gemeinde Rheurdt beschlossen, ein
Konzept zur Förderung der Lebensbedingungen von Insekten durch Blühflächen zu erstellen. Dem
Konzept wurde am 26.09.2019 im Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Ökologie zugestimmt. Im
Zusammenhang mit diesem Konzept wurde am 13.02.2020 ein Konzept zur Gestaltung des Straßen-
begleitgrüns beschlossen. Zur verbindlichen Umsetzung dieser Absichtsbekundung wird die Begrü-
nung der Vorgärten im Bebauungsplan Nr. 36 festgesetzt. So sind im Allgemeinen Wohngebiet WA 1
die Flächen zwischen der Straßenbegrenzungslinie der das Baugrundstück erschließenden Straße
und der vorderen Bauflucht in der kompletten Breite des Baugrundstücks (Vorgarten) als Vegetations-
flächen (z. B. Rasen, Gräser, Stauden, Kletterpflanzen, Gehölze) anzulegen und dauerhaft zu erhal-
ten. Für die Pflanzung sind die in der Publikation „Insektenfreundliche Pflanzen im Garten“ (2018) des
Sächsischen Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie aufgeführten Stauden und Gehöl-
ze zulässig. Ausgenommen von der Eingrünung bleiben notwendige Zufahrten, Zuwegungen und nicht
überdachte Stellplätze, welche maximal 50 % der gesamten Vegetationsfläche in Anspruch nehmen
dürfen. Für die von der Eingrünung ausgenommenen Teilflächen ist nur die Verwendung von offenpori -
gen, wasserdurchlässigen Materialien zulässig. Dies gilt auch innerhalb des Bodenaufbaus. Wasser-
undurchlässige Sperrschichten wie z. B. Abdichtbahnen sind unzulässig.

Um in dem Baugebiet WA 2 die Aufenthaltsqualität zu verbessern und zudem die in dem rechtskräfti -
gen Bebauungsplan Nr. 22B festgesetzten Bäume weiterhin in dem Plangebiet vorzusehen, sollen in
diesem Baugebiet auf der nicht überbaubaren Grundstücksfläche pro 250m² Grundstücksfläche je ein
hochstämmiger, großkroniger Laubbaum gepflanzt werden. Eine Zusammenfassung zu Baumgruppen
ist möglich. Abgängige Gehölze sind bis spätestens zum Ende der darauffolgenden Vegetationsperio-
de gleichwertig zu ersetzen. Bezogen auf die Grundstücksfläche entspricht dies der Anpflanzung von
zwölf Bäumen. Die Pflanzliste, die als Auswahlliste für die Baumpflanzung dient, gibt sieben standort-
gerechte Baumarten für das Plangebiet an.

Darüber hinaus werden im Hinblick auf den Umgang mit Niederschlagswasser Maßnahmen vorgese-
hen, die einerseits die Versiegelung der Flächen reduzieren und andererseits für eine Verzögerung
des Abflusses sorgen. Beiden Aspekten wird mit den festgesetzten Maßnahmen zum Schutz, zur Pfle-
ge und Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) Rechnung getragen.
So sind die privaten Stellplätze, Zugänge, Wegeverbindungen und Zufahrten mit wasserdurchlässigen
Materialien wie z.B. Schotter-, Kies- oder Sandmaterialien, Pflaster mit Rasenfuge oder Öko-Drain-
pflaster herzustellen. Flachdächer und flach geneigte Dächer bis maximal 25° Dachneigung sollten
unter Beachtung der brandschutztechnischen Bestimmungen mit  einem Anteil  von 70 % mit  einer
standortgerechten Vegetation mindestens extensiv begrünt werden. 
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11 Ver- und Entsorgung

Die Ver- und Entsorgung erfolgt durch den Anschluss an die vorhandenen Ver- und Entsorgungssyste-
me der Gemeinde Rheurdt, die im Oberweg und in der Straße Hochend vorhanden sind. 

Für den rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 22 B Hochend/Oberweg wurde für die Beseitigung des
Niederschlagswassers auf den Straßenflächen des Oberwegs Mulden und eine Rigole vorgesehen
und zumindest für die öffentlichen Flächen auch schon genehmigt. Für die privaten Flächen war in in
dem rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 22 B Hochend/Oberweg eine Versickerung auf dem Grund-
stück vorgesehen. Diese Vorgabe trifft auch der Generalentwässerungsplan der Gemeinde Rheurdt
(2019).  Um  die  Versickerungseignung  der  Böden  im  Plangebiet  zu  überprüfen,  wurde  im  dem
Boden-/Baugrundgutachten der Fa. Hydro eine Einschätzung zur Versickerungsfähigkeit des Unter-
grundes getroffen. Der Boden ist abhängig von der Tiefe als bedingt bis gut geeignet für eine Versicke-
rung des Niederschlagswassers geeignet.

Bei der Errichtung von Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser ist grundsätzlich ein Min-
destabstand von 1 m zum mittleren jährlichen höchsten Grundwasserstand (MHGW) einzuhalten. Ge-
mäß  Auskunft  der  LINEG liegt  der  für  eine  Bemessung  von  Versickerungsanlagen  maßgebende
Grundwasserstand bei 28,9 m NHN. Die Unterkante von Versickerungsanlagen muss daher bei ≥ 29,9
m NHN zu liegen kommen. Bei den vorhandenen Geländehöhen befindet sich dieser Wert ca. 0,5 –1,8
m u. GOK. Beim Abgleich dieser geforderten Höhe mit den Bohrprofilen der Rammkernbohrungen
(RKB 1 BG – RKB 6 BG) ist festzustellen, dass die Unterkante von Versickerungsanlagen dann über-
wiegend oberhalb der gut versickerungsfähigen Terrassensande (Schicht 3) und stattdessen in den
geringer versickerungsfähigen Schichten des Sandlösses (Schicht  2)  und bereichsweise sogar im
Oberbodenhorizont (Schicht 1) zu liegen kommen würde. Für die Einrichtung von Versickerungsanla-
gen ist daher eine Detailplanung notwendig. Ein grundsätzliches Hindernis für eine Versickerung be-
steht nicht. Dagegen ist eine Einleitung der Niederschlagswassers in den im Hochend vorhandenen
Regenwasserkanal  nicht  möglich.  Der  Regenwasserkanal  ist  entsprechend des  Generalentwässe-
rungsplan der Gemeinde Rheurdt derzeit schon überlastet und kann die zusätzlichen Niederschlags-
mengen nicht aufnehmen. Zudem wird das Regenwasser über den Kanal in den Dufhausgraben ein-
geleitet, in den ebenfalls keine zusätzlichen Einleitungen mehr erfolgen sollen. In den Bebauungsplan
wird daher folgende Festsetzung aufgenommen: „Für das anfallende Niederschlagswasser von priva-
ten Dach- und sonstigen versiegelten Flächen ist auf den einzelnen Grundstücken eine dezentrale
Versickerung gemäß DWA Arbeitsblatt A 138 vorzusehen. In dem allgemeinen Wohngebiet WA 2 sind
lediglich  ausreichend dimensionierte  groß-  und oberflächige Versickerungsanlagen,  wie  Flächen- /
Muldenversickerungsanlagen zulässig. Die konkrete Bemessung einer Versickerungsanlage ist für je-
des Einzelobjekt anhand des tatsächlichen Durchlässigkeitsbeiwertes vorzunehmen. Es ist darauf zu
achten, dass im Versickerungsbereich ausreichend durchlässige Schichten anstehen. Die Versicke-
rungsanlagen müssen einen Mindestabstand von 1 m zum mittleren höchsten Grundwasserspiegel
einhalten. Für die Versickerungseinrichtung ist eine wasserrechtliche Erlaubnis bei der Unteren Was-
serbehörde des Kreises Kleve zu beantragen.“

12 Einsatz erneuerbarer Energien insbesondere für solare Strahlenenergie 

Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind die Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und
effiziente Nutzung von Energie zu berücksichtigen (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 f BauGB). Darüber hinaus soll den
Erfordernissen des Klimaschutzes durch Maßnahmen, die dem Klimawandel entgegenwirken, Rech-
nung getragen werden (vgl. § 1a Abs. 5 BauGB). Auch hat das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) in
seinem Urteil vom 29. April 2021 betont, dass dem Klimaschutz und insbesondere der Einhaltung des
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1,5º-Ziels eine wesentlich Bedeutung zukommt, dessen Erreichung nicht in die Zukunft verlagert und
auf Kosten zukünftiger Generationen umgesetzt werden dürfe.

Die Pflicht zur Nutzung der solaren Strahlungsenergie zur Stromerzeugung wird unter Berücksichti-
gung der örtlichen Verhältnisse und Prüfung der Verhältnismäßigkeit des Eingriffs in die Eigentumsfrei-
heit im vorliegenden Bebauungsplan gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 23 b BauGB festgesetzt. 

Innerhalb der Allgemeinen Wohngebiete (WA 1 und WA 2) sind die nutzbaren Dachflächen mit einem
Anteil von mind. 40 % der nutzbaren Dachfläche mit Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie
zu versehen. Nutzbare Dachflächen sind nicht nach Norden ausgerichtete Dachflächen (Ostnordost
67,5º bis Westnordwest 192,5º), nicht durch Nachbargebäude und zum Erhalt  festgesetzte Bäume
dauerhaft beschattetet Fläche, nicht von anderen Dachnutzungen, wie Dachfenster, Gauben, Dachein-
schnitte, Dachaufbauten wie Schornsteine oder Entlüftungsanlagen belegte Teile des Daches sowie
Abstandsflächen zu den Dachrändern. Die mindestens zu errichtende Fläche von Photovoltaikanlagen
(PV-Anlagen) kann auch auf nur einer oder mehreren baulichen Anlagen errichtet werden.

Für die Einfamilienhäuser im Bereich des Oberweges bedeutet die Festsetzung, dass von der gesam-
ten Dachfläche des Staffelgeschosses (ca. 72 m²) bis zu 40% mit Anlagen zur Nutzung solarer Strah-
lungsenergie ausgerüstet werden müssten (ca. 28,8 m²), wenn die gesamte Dachfläche ohne Abzug
z.B. durch Lichtkuppeln oder ähnlichem zur Verfügung stünde. Auf einer vergleichbar großen Fläche in
räumlicher Nähe (Flachdach 25 m²) gibt das Solarkataster eine geeignete Dachfläche von 7 m² mit ei-
nem Stromertrag von 1.100 kW/h pro Jahr an. Aufgrund der stetig gesunkenen Preise für PV-Technik,
den  geringen  Wartungsaufwendungen für  PV-Anlagen und den gesetzlichen Rahmenbedingungen
(z.B. entfallende/reduzierte EEG-Umlage) ist derzeit die Eigenversorgung mit Photovoltaik vom eige-
nen Dach für Privatpersonen mit Kosten in Höhe von ca. 10 bis 12 ct/kWh zu erzeugen (ohne Spei -
cherlösung, Anlagenbetrieb 20 Jahre). Der selbst erzeugte Strom ist damit rund 60 % günstiger als
Netzstrom vom Stromanbietenden (Kosten derzeit (2021) ca. 30 ct/kWh). Damit rechnet sich bei ei-
nem teilweisen Eigenverbrauch und einer gewährten Einspeisevergütung über 20 Jahre die Installati-
on einer PV-Anlage für die Bauleute i.d.R. innerhalb weniger Jahre bis zu rund einem Jahrzehnt. Nach
ihrer Amortisation sorgt die Anlage über viele Jahre für eine deutliche Reduzierung der Stromkosten
im jeweiligen Haushalt. Es kann von einem Anlagenbetrieb von 25 Jahren ausgegangen werden. Da-
mit ist die verbindliche Festsetzung von PV-Anlagen auf den Dachflächen der neu zu errichtenden Ge-
bäude im Baugebiet auch wirtschaftlich zumutbar. 

Die Festsetzung schreibt mit Solarmodulen ortsfeste technische Anlagen selbständiger Art vor (primär
Photovoltaikanlagen,  sekundär  Solar-Wärmeanlagen),  die  auf  den  Dachflächen der  Gebäude und
baulichen Anlagen innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen im Plangebiet zu errichten sind
(40 % der Bruttodachfläche). Die Solarenergienutzung durch die Festsetzung erfolgt daher ortsbezo-
gen im Plangebiet auf den Gebäuden und baulichen Anlagen. Die erzeugte Energie wird vorrangig im
Plangebiet verwendet, sei es durch die Eigenversorgung der Haushalte mit Strom bzw. Wärme oder
durch den physikalischen Effekt, dass Solarstrom im Netz vorrangig dort verbraucht wird, wo er einge-
speist wird. In einem weiteren Sinne besteht der örtliche Bezug der Nutzung der Solarenergie im Plan-
gebiet darin, dass der Bebauungsplan durch die Einräumung von Bodennutzungsmöglichkeiten Ener-
giebedarfe schafft, die wenigstens teilweise durch die Erschließung der im Plangebiet nutzbaren er-
neuerbaren Energien gedeckt werden. Das Baugebiet und der Zuschnitt  der überbaubaren Grund-
stücksflächen (§ 23 BauNVO) ist so erfolgt, dass auf jedem Gebäude grundsätzlich die Solarenergie
uneingeschränkt genutzt werden kann. 
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13 Örtliche Bauvorschriften

Um ein einheitliches Ortsbild zu erhalten,  sind zusammenhängende Hauseinheiten (Doppelhäuser,
Hausgruppen) und zusammenhängende Garagen / Carports mit identischer Höhenlage der Gebäude,
Dachform und Dachneigung auszuführen. Die Regelung dient dazu, aufeinander bezogene bzw. zu-
sammenhängende Gebäude auch in ihrem Erscheinungsbild als ein Gebäude erscheinen zu lassen.
In gleicher Weise wirkt die Festsetzung, dass Fassaden- und Dachflächen in Material und Farbe ein-
ander anzugleichen sind und Nebenanlagen und Garagen in die Dachkonstruktion des Hauptgebäu-
des einzubeziehen sind. 

Um eine Einbindung der Carports in die Umgebung zu erreichen, sollen die Carports in Holz oder Me-
tall ausgeführt werden. Die Stützen der Carports sind mit Kletterpflanzen zu begrünen. Die Dächer der
Carports sind extensiv zu begrünen oder mit Solarzellen oder einer Photovoltaikanlage zu bestücken.
Die Pflicht, die Carports zu begrünen, trägt zur Einbindung dieser technischen Bauwerke in die gärtne-
rische genutzte Umgebung bei. Zudem sollen die Carports aufgrund der Dachbegrünung für die Re-
genrückhaltung oder die Erzeugung von regenerativer Energie genutzt werden. 

In den Vorgärten sind Hecken und Einfriedungen bis zu einer Höhe von maximal 0,8 m Höhe zulässig.
Dieses dient der Sicherung der Verkehrsteilnehmer und soll eine entsprechende Anfahrtssicht bei der
Aus- oder Einfahrt in die Grundstücke sicherstellen.

14 Umweltbelange

Der  Bebauungsplan  Nr.  36  –  „Hochend / Oberweg“  wird  im  beschleunigten  Verfahren  gem.
§ 13a BauGB aufgestellt. Nach § 13a Abs. 2 S.1 i.V.m. § 13 Abs. 3 S. 1 BauGB wird von der Umwelt-
prüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB und von dem Umweltbericht nach § 2a BauGB abgesehen. Im be-
schleunigten Verfahren gelten gem. § 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB Eingriffe, die aufgrund der Aufstellung
des Bebauungsplanes zu erwarten sind, als i.S.d. § 1a Abs. 3 S. 6 BauGB vor der planerischen Ent-
scheidung erfolgt oder zulässig und erfordern daher keinen Ausgleich.

Ein Belang der planerischen Abwägung ist die Vermeidung und der Ausgleich voraussichtlich erhebli-
cher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes sowie der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Na-
turhaushaltes in seinen in § 1 Abs. 6 Nr. 7a BauGB bezeichneten Bestandteilen. Der Geltungsbereich
zeichnet sich aktuell durch eine ackerbauliche Nutzung aus. Das Landschaftsbild prägende Strukturen
stellen die Baumreihen entlang der das Plangebiet begrenzenden Verkehrswege dar. Die Bäume be-
finden sich allerdings außerhalb des Plangebietes. Weitere, für den Naturhaushalt und die Landschaft
wertbildende Strukturen sind nicht vorhanden. Die Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 36 stellen
eine planerische Grundlage dar, mit welcher die Fläche des Plangebietes aus der landwirtschaftlichen
Nutzung genommen werden darf und damit nicht mehr zur Nahrungsmittelerzeugung zur Verfügung
steht. Aufgrund der vergleichsweise geringen Größe der Ackerfläche handelt es sich dabei um eine
marginale Auswirkung. Darüber hinaus lässt der aktuell rechtsverbindliche Bebauungsplan eine Um-
wandlung der Ackerfläche bereits zu. Die Lage der plangebietsnahen Bäume wird in der Planung be-
rücksichtigt, sodass keine Gefährdung der Bäume zu erwarten ist.

Gegenüber den aktuell  rechtsverbindlichen Festsetzungen begründen die geplanten Festsetzungen
keine wesentlichen Änderungen, welche sich erheblich auf den Naturhaushalt und die Landschaft aus-
wirken können. Der Bebauungsplan Nr. 22 B setzt auf 3.660 m² Allgemeine Wohngebiete mit einer
GRZ von 0,4 fest, welche bis zu 50 % überschritten werden darf. Der Bebauungsplan lässt ebenfalls
eine GRZ von bis zu 0,6 zu und eröffnet darüber hinaus die Möglichkeit, eine GRZ von bis zu 0,7 aus -
zuschöpfen.  Dieses ist  an die  Bedingung einer  Fassadenbegrünung geknüpft.  Dadurch darf  zwar
mehr Fläche dauerhaft in Anspruch genommen werden, aber gleichzeitig sorgt die Fassadenbegrü-
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nung insbesondere für positive klimatische und lufthygienische Effekte, so dass insgesamt durch die
Festsetzung der GRZ keine erheblichen Auswirkungen zu erwarten sind. Im Gegensatz zu der im Be-
bauungsplan Nr. 22 B festgesetzten Verkehrsfläche von 860 m² setzt der Bebauungsplan Nr. 36 keine
Verkehrsfläche fest, sodass darüber die zusätzlich zulässige Überbauung ausgeglichen werden kann.
Zum Schutze des Bodens und zum Erhalt seiner Funktionsfähigkeit werden darüber hinaus in den Be-
bauungsplan unter den Nummern 5 und 6 entsprechende Hinweise aufgenommen. Der Bebauungs-
plan Nr. 22 B setzt flächig Grünflächen und punktuell Bäume (7 Bäume) fest, die der Bebauungsplan
Nr. 36 zwar nicht übernimmt, aber darüber hinaus die grünordnerische Festsetzung trifft, pro 250 m²
Grundstücksfläche im Allgemeinen Wohngebiet WA 2 je einen Baum zu pflanzen (entspricht 12 Bäu-
me) und somit keine planerisch bedingte Verschlechterung zu erwarten ist.

Insgesamt begründet die Planung des Bebauungsplanes Nr. 36 keinen zusätzlichen Eingriff in den Na-
turhaushalt  und die Landschaft.  Erhebliche Auswirkungen auf Natur und Landschaft sind ebenfalls
nicht zu erkennen.

15 Artenschutz

Zur Beachtung des Artenschutzes wurde eine Artenschutzprüfung erarbeitet. In der 1. Stufe der Arten-
schutzprüfung wird durch eine überschlägige Prognose geklärt, ob und ggf. bei welchen Arten arten-
schutzrechtliche Konflikte auftreten können. Die Auswirkungen der Planung werden daher entspre-
chend der Verwaltungsvorschrift zur Anwendung der nationalen Vorschriften zur Umsetzung der Richt-
linien 92/43/EWG (FFH-RL) und 2009/147/EG (V-RL) zum Artenschutz bei Planungs- und Zulassungs-
verfahren (VV-Artenschutz) geprüft. Im Rahmen der Artenschutzprüfung (1. Stufe) wurde die Wirkung
des geplanten Vorhabens auf das ermittelte Artenspektrum (Auswertung vorhandener Informations-
systeme und Einschätzung des Potentials  des Geländes)  beschrieben.  Das Arteninventar  auf  der
Plangebietsfläche geht über ubiquitäre Arten nicht hinaus. Planungsrelevante Arten sind auf der Flä-
che nicht zu erwarten. Aufgrund der Umgestaltung der Flächen nimmt die Lebensraumeignung eher
zu. Anstelle eines Maisackers entstehen gärtnerisch genutzte Flächen, die mit Sträuchern und Bäu-
men versehen sind und somit Lebensraum für zahlreiche Heckenbrüter darstellen. 

Insgesamt kann nach dem derzeitigen Kenntnisstand für die Realisierung des Bebauungsplans Nr. 36
das Eintreten der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sicher ausgeschlossen werden.

16 Immissionsschutz

Zum Bebauungsplan Nr.  36 wurde ein Immissionsschutz-Gutachten mit  Schallimmissionsprognose
durch das Ingenieurbüro Dr. Knohl erstellt. Der Bericht mit der Nummer L-210930-1v2 liegt mit Datum
vom 29.12.2021 vor. 

Im Rahmen der vorliegenden schalltechnischen Untersuchung wurden die auf das Plangebiet einwir-
kenden Straßenverkehrslärm-Immissionen beurteilt.  Maßgeblich für  die  Ermittlung  und Beurteilung
von Straßenverkehrslärm in Bebauungsplanverfahren ist DIN 18005-1 „Schallschutz im Städtebau" in
Verbindung mit den Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen, Stand 1990 (RLS-90). Im Falle von
Überschreitungen der schalltechnischen Orientierungswerte sind Lärmminderungsmaßnahmen nach
DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau" in Verbindung mit den Richtlinien für den Lärmschutz an Stra-
ßen, Stand 2019 (RLS-19), vorzusehen und Vorschläge für die textlichen Festsetzungen des Bebau-
ungsplans zu unterbreiten. Für die Ableitung von Lärmschutzmaßnahmen wird in dem Gutachten die
RLS-19 angewendet, welche die aktuellere - und tendenziell strengere - Richtlinie zur Ermittlung von
Straßenverkehrslärm-Immissionen darstellt.
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Der westlich des Plangebietes verlaufende Oberweg und die Straße  „Vorm Berg" dienen als reine
Wohnerschließungsstraßen und sind hinsichtlich ihrer Geräuschimmission auf das Plangebiet von un-
tergeordenter Bedeutung. Der durch die geplante Wohnbebauung zu erwartende Zusatzverkehr (20
Stellplätze) ist mit Blick auf die hohe Verkehrsstärke des Hochends ebenfalls vernachlässigbar. Als
Basis für die Ermittlung der Emissionsdaten sind die durch Straßen.NRW bereitgestellten Verkehrsda-
ten der amtlichen Zählung 2015 ausreichend. Eine Modellierung der Verkehrserzeugung durch die
Planung ist bei den geringen Auswirkung auf die Verkehrsmenge nicht erforderlich.

Die Berechnung von Verkehrslärm-Immissionen ist auf einen Prognosehorizont von 10 bis 15 Jahren
abzustellen. Vor dem Hintergrund werden die gezählten Daten auf das Jahr 2035 hochgerechnet. Die
Berechnung der durch Straßenverkehr im Prognose-Planfall verursachten Beurteilungspegel in Form
von Isophonenkarten bei freier Schallausbreitung zeigt, dass die Orientierungswerte für Allgemeine
Wohngebiete ausgehend vom Hochend auf einer Tiefe von ca. 30 Metern zur Tagzeit und auf einer
Tiefe von ca. 45 Metern zur Nachtzeit überschritten werden. 

Die maximale Überschreitung ergibt sich am östlichen Rand des Plangebietes mit Werten von 9 dB(A)
Überschreitung zur Tagzeit und 11 dB(A) Überschreitung zur Nachtzeit. Die Untersuchung der Ver-
kehrslärmimmissionen  in  den  Außenwohnbereichen  des  Plangebietes  zeigt,  dass  das  minimale
Schutzziel für Außenwohnbereiche - ein Beurteilungspegel von maximal 62 dB(A) - im östlichen Rand-
bereich des Plangebietes auf einem Streifen von ca. 5 m Tiefe überschritten wird.

Vor dem Hintergrund der festgestellten Lärmpegelüberschreitungen sind geeignete Lärmminderungs-
maßnahmen festzusetzen, um gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse innerhalb des Plangebietes si-
cherzustellen. 

Ein Abrücken der Bebauung von der maßgeblichen Lärmquelle (L 478) sowie aktiven Lärmschutzmaß-
nahmen (Lärmschutzwand) lassen sich nicht sinnvoll und im Übereinstimmung mit den Planungszielen
umsetzen. Im vorliegenden Fall wird deshalb die Festsetzung passiver Schallschutzmaßnahmen vor-
geschlagen. Gleichzeitig ist festzuhalten, dass gemäß DIN 4109-2 an den straßenabgewandten Fas-
saden einer Bebauung mit rd. 5 dB(A) niedrigeren Beurteilungspegeln zu rechnen ist und damit im
vorliegenden Fall in der Regel die Einhaltung der Orientierungswerte auf dem Wege der sogenannten
architektonischen Selbsthilfe erreicht  werden kann. Um einen ausreichenden Schallschutz im Gel-
tungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 36 zu erreichen, müssen in dem Gebiet die Anforderungen an
die Luftschalldämmung nach DIN 4109-2 eingehalten werden. Die Norm DIN 4109-2 nennt maßgebli-
che Außenlärmpegel,  bei deren Erreichen bzw. Überschreiten der Nachweis ausreichender Schall-
dämmung der Außenbauteile erforderlich ist. Es wird der folgende Festsetzung in den Bebauungsplan
aufgenommen:

„In den mit I-IV gekennzeichneten Bereichen sind aufgrund der Lärmbelastung durch die Landesstraße
L478 bei Vorhaben, die der Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen im
Sinne von § 29 BauGB dienen, zum Schutz der Innenwohnbereiche die Außenfassaden schutzbedürfti-
ger Räume nach DIN 4109 je nach Lärmpegelbereich mit folgendem gesamten bewerteten Bauschall-
dämm-Maß erf. R'w,ges auszuführen: 

Lärmpegelbereich  
Maßgeblicher Außenlärmpegel 

Aufenthaltsräume in  Woh-
nungen 

Büroräume und ähnliches 

Lärmpegelbereich  I  
bis 55 dB(A) 

erf. R'w,ges ≥ 30 dB erf. R'w,ges ≥ 30 dB 

Lärmpegelbereich  II  
56 bis 60 dB(A) 

erf. R'w,ges ≥ 30 dB erf. R'w,ges ≥ 30 dB 

Lärmpegelbereich  III  
61 bis 65 dB(A) 

erf. R'w,ges ≥ 35 dB erf. R'w,ges ≥ 30 dB 
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Lärmpegelbereich  IV  
66 bis 70 dB(A) 

erf. R'w,ges ≥ 40 dB erf. R'w,ges ≥ 35 dB 

Lärmpegelbereich  V  
71 bis 75 dB(A) 

erf. R'w,ges ≥ 45 dB erf. R'w,ges ≥ 40 dB 

Bei Fassaden, die an der von der Landesstraße L478 abgewandten Seite liegen, kann der Lärmpegelbe-
reich ohne weiteren Nachweis um eine Klasse reduziert werden. 

An Fassaden, an denen der Nacht-Mittelungspegel oberhalb von 50 dB(A) liegt, sind Schlafräume mit
schallgedämmten, eventuell fensterunabhängigen Lüftungseinrichtungen gemäß VDI 2719 zu versehen.
Es können Ausnahmen von den getroffenen Festsetzungen zugelassen werden, soweit durch Sachver-
ständige für Schallschutz nachgewiesen wird, dass andere Maßnahmen zur Einhaltung der Mindestan-
forderungen nach DIN 4109 geeignet sind.“

Aufgrund der relativ hohen Verkehrsstärke der Landesstraße L478 (3.399 Kfz / 24h) ist durch die im
vorliegenden städtebaulichen Entwurf  vorgesehenen wenigen neuen Wohneinheiten (20 Pkw-Stell-
plätze) nicht mit einer wahrnehmbaren Erhöhung des Verkehrslärms in der Umgebung des Plangebie-
tes zu rechnen. Etwaige Konflikte aufgrund von Geräuschimmissionen durch Lärmquellen innerhalb
des Plangebietes sind nicht zu erwarten bzw. sind jedenfalls im Rahmen des bauaufsichtlichen Ge-
nehmigungsverfahrens lösbar. 

17 Bodenverunreinigungen / Altlasten

Es liegen keine Hinweise auf Bodenverunreinigungen oder Altlasten innerhalb des Geltungsbereiches
vor.

18 Kampfmittel

Luftbilder aus den Jahren 1939 - 1945 und andere historische Unterlagen liefern keine Hinweise auf
das Vorhandensein von Kampfmitteln im beantragten Bereich. Daher ist eine Überprüfung des bean-
tragten Bereichs auf Kampfmittel nicht erforderlich. Eine Garantie auf Kampfmittelfreiheit kann gleich-
wohl nicht gewährt werden. Sofern Kampfmittel gefunden werden, sind die Bauarbeiten sofort einzu-
stellen und die zuständige Ordnungsbehörde oder eine Polizeidienststelle unverzüglich zu verständi-
gen. Ein entsprechender Hinweis wird in den Bebauungsplan aufgenommen.

19 Bergbau

Der Geltungsbereich liegt über dem auf Steinkohle verliehenen Bergwerksfeld „Humboldt 1“ der RAG
Aktiengesellschaft, sowie über dem Erlaubnisfeld „Rheurdt-Gas“. Diese Erlaubnis gewährt das befris-
tete Recht zur Aufsuchung des Bodeschatzes „Kohlenwasserstoffe“, gestattet allerdings keine konkre-
ten Maßnahmen. Ein entsprechende Kennzeichnung gem. § 9 Abs. 5 BauGB wird in den Bebauungs-
plan aufgenommen.

Für den Geltungsbereich weisen Dokumentationen darauf hin, dass der Steinkohlebergbau bis in die
1990er Jahre umgegangen ist. Der Abbau ist dem senkungsauslösenden Bergbau zuzuordnen. Die
Einwirkungen des senkungsauslösenden untertägigen Bergbau sind abgeklungen, so dass nicht mehr
mit bergbaulich bedingten Einwirkungen auf die Tagesoberfläche zu rechnen ist.
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20 Erdbebengefährdung

Der Geltungsbereich liegt in der Erdbebenzone Null und ist der geologischen Untergrundklasse T zu-
zuordnen. Innerhalb der Erdbebenzone Null müssen gem. DIN 4149 für übliche Hochbauten keine be-
sonderen Maßnahmen hinsichtlich potentieller Erdbebenwirkungen ergriffen werden. Es wird jedoch
empfohlen, für Bauwerke der Bedeutungskategorien III und IV entsprechend den Regelungen nach
Erdbebenzone 1 zu verfahren. 

21 Denkmal- und Bodendenkmalschutz

Im Rahmen des frühzeitigen Verfahrens wurden die Denkmalbehörden beteiligt. Das Dezernat 33 der
Bezirksregierung gibt an, dass keine Bau- oder Bodendenkmäler im Plangebiet liegen. Von den Äm-
tern für Denkmalpflege im Rheinland und für Bodendenkmalpflege im Rheinland sind keine Stellung-
nahmen eingegangen, sodass von keiner Betroffenheit ausgegangen wird. Es wird der Hinweis aufge-
nommen, dass beim Auftreten archäologischer Bodenfunde und Befunde die Untere Denkmalbehörde
oder das LVR – Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland zu informieren ist und das Denkmal bzw.
die Entdeckungsstätte unverändert zu erhalten sind.

22 Hochwasserschutz

Überschwemmungsgebiete sind in dem Plangebiet nicht festgesetzt. Auch in der Hochwassergefah-
renkarte (System Rhein) sowie der Hochwasserrisikokarte liegt das Plangebiet außerhalb der Gefah-
ren bzw. Risikobereiche.

23 Abwehrender Brandschutz

Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung wurde von der Brandschutzdienststelle bei der unteren Bau-
aufsicht des Kreises Kleve keine Hinweise gegeben.

24 Bodenordnende Maßnahmen

Das Grundstück im Geltungsbereich des Bebauungsplanes befindet sich im Besitz der Kirchenge-
meinde St. Martinus in Rheurdt. Es sind keine bodenordnenden Maßnahmen erforderlich.

25 Wesentliche Auswirkungen der Planung

Die Gemeinde Rheurdt beabsichtigt für den Planbereich zwischen dem Hochend und dem Oberweg
den Bebauungsplan Rheurdt Nr. 36 „Hochend / Oberweg“ als Bebauungsplan der Innenentwicklung
(gem.  §  13a  BauGB)  neu  aufzustellen  und  damit  den  Bebauungsplan  Rheurdt  Nr.  22 B   „Hoch-
end / Oberweg“ (gem. § 30 Abs. 1 BauGB) aufzuheben. Die Fläche von 4.543 m² wurde trotz des be-
stehenden Bebauungsplanes bislang nicht bebaut und wird derzeit  als Acker genutzt.  Um die pla-
nungsrechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung von drei Einzel- oder zwei Doppelhäusern und
zwei Mehrfamilienhäusern zu schaffen, ist  es vorgesehen, die Flächen vollständig als allgemeines
Wohngebiet festzusetzen. Die Anordnung der Gebäude wird so vorgenommen, dass eine Trennung
zwischen öffentlichen Flächen wie der Zufahrt und den Stellplätzen sowie den privaten Flächen, wie
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den Gärten möglich ist. Diese Anordnung berücksichtigt auch die bestehende Schallbelastung, die von
der Straße Hochend ausgeht und schirmt die privaten Aufenthaltsbereiche von der Straße ab.

Die umliegenden Flächen werden ebenfalls wohnbaulich genutzt, so dass sich die geplante Nutzung
in die Umgebung einfügt und Störungen, die geeignet wären Gesundheitsgefährdungen hervorzuru-
fen,  nicht  zu erwarten sind.  Störungen, die von der bisherigen ackerbaulichen Nutzung ausgehen
(Staub, stoffliche Belastungen, Lärm) werden mit Realisierung der Planung entfallen.

Um die Anzahl der Parkplätze an dem Oberweg zu erhalten, ist eine Anpassung der vorhandenen
Parkplätze an dem Oberweg notwendig. Dazu sind abhängig von der Aufteilung der Grundstücke ent -
lang des Oberwegs die bestehenden Bäume ggf. zu versetzen und die Parkplatzflächen neu zu ord-
nen. Falls es im Verlauf des Oberweges möglich ist, sollten die Parkplätze auch um mindestens 0,5 m
von der Grundstücksgrenze abgerückt werden, um ein Ein- und Aussteigen der Beifahrer zu ermögli-
chen.
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C FLÄCHENBILANZ

Im Plangebiet werden folgende Flächen festgesetzt (gerundet).

Flächennutzung Fläche (m²) Teilsummen

Wohnbauflächen 4.543 m²

Davon: allgemeines Wohngebiet 4.543 m²

Summe 4.543 m²
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D VERFAHREN
Bei dem beabsichtigten Planvorhaben handelt es sich um einen Bebauungsplan der Innenentwick-
lung, für den die Voraussetzungen des § 13a BauGB zutreffen. Daher wird die Möglichkeit wahrge-
nommen, das Bebauungsplanverfahren im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB durchzu-
führen. Im beschleunigten Verfahren kann u.a. von einer frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung abge-
sehen werden. Es ist geplant, von dieser Verfahrensvereinfachung Gebrauch zu machen. Die Beteili-
gung der Öffentlichkeit ist durch den Verfahrensschritt der öffentlichen Auslegung des Bebauungspla-
nentwurfs sichergestellt.

Aufstellungsbeschluss 30.12.2022

Frühzeitige Behördenbeteiligung 30.07.2021 bis 13.09.2021

Offenlage gem. § 3 Abs. 2 BauGB und § 4 Abs. 2 BauGB 09.01.2023 bis 17.02.2023

An folgenden Terminen wurde der Planung in politischen Gremien der Gemeinde Rheurdt beraten:

24.06.2021 DS-Nr 81/2021 Vorstellung des Bebauungskonzeptes der Gemeinde

Beschluss (21.07.2021): 

Der Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Klimaschutz und Digitalisie-
rung nimmt das Bebauungsplankonzept für die Neuaufstellung zur 
Kenntnisnahme und berät dieses in der kommenden Sitzung. 

07.10.2021 DS-NR 97/2021 Vorstellung des Bebauungskonzeptes der Gemeinde mit ergänzenden 
Höhenschnitten

Beschluss (26.10.2021):

Der Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Klimaschutz und Digitalisie-
rung nimmt das Bebauungsplankonzept zur Kenntnis und regt die Dar-
stellung der Parkplatzsituation durch den Neubau der Einfamilienhäu-
ser am Oberweg und die mögliche gesamte Erschließung über die Zu-
fahrt vom Hochend an. 

15.12.2022 Aus-
schuss für Ge-
meindeentwick-
lung, Klima-
schutz und Digi-
talisierung

sowie 
19.12.2023 Rat 
der Gemeinde 

DS-NR 142/2022 Beschluss über die Aufstellung des Bebauungsplanes Rheurdt Nr. 36 
Hochend/Oberweg
Beratung und Billigung des Bebauungsplanentwurfes 
Beschluss zur Durchführung der Bürger- und Behördenbeteiligung ge-
mäß § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 Baugesetzbuch BauGB) 

Beschluss (15.12.2022 und 19.12.2022):

Für das Flurstück 116, Flur 14 in der Gemarkung Rheurdt soll als Be-
bauungsplan der Innenentwicklung gem. § 13a BauGB ohne Durchfüh-
rung einer Umweltprüfung nach § 2 Absatz 4 BauGB und ohne Erstel-
lung eines Umweltberichts der „Bebauungsplan Rheurdt Nr. 36 Hoch-
end/Oberweg“ aufgestellt werden. 
Ziel der Planung ist die Schaffung von 20 Wohneinheiten in zwei 
Wohngebäuden an der Straße Hochend mit einer Größe von 60 m² bis
80 m², die nach Möglichkeit mindestens zur Hälfte öffentlich gefördert 
werden sollen. Außerdem sollen drei Einzel- oder zwei Doppelhäuser 
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entlang des Oberwegs vorgesehen werden. 

Dem Entwurf des Bebauungsplanes Rheurdt Nr. 36 „Hochend / Ober-
weg“ gem. Anlage zu dieser Verwaltungsvorlage wird mit folgenden 
Änderungen zugestimmt:

• Die maximale Gesamthöhe der Mehrfamilienhäuser darf 
10,50 Meter bei einer Flachdachbauweise nicht überschrei-
ten. Die beiden Vollgeschosse haben eine maximale Höhe 
von 7,50 Meter, das Staffelgeschoss soll min. 1 Meter zurück-
liegen. Maximal 12 Meter Gesamthöhe dürfte die Bebauung 
bei der Anlage eines Schrägdaches sein.

• Im Bereich der Mehrfamilienhausbebauung sollen min. 1,5 
Stellplätze je Wohneinheit entstehen, unabhängig von der An-
zahl öffentlich geförderter Wohneinheiten.

• Höhe Oberweg sollen maximal 3 Einzelhäuser, bzw. 2 Dop-
pelhäuser entstehen.

Im Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 36 „Hochend / 
Oberweg“ ist die Bürger- und Behördenbeteiligung gemäß § 3 Abs. 2 
BauGB (Offenlage) und § 4 Abs. 2 BauGB durchzuführen. Dem Beteili-
gungsverfahren sind der Entwurf des Bebauungsplanes, die dazuge-
hörige Begründung sowie die weiteren Unterlagen gem. Anlage in der 
heute beratenen Fassung zu Grunde zu legen. 
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E RÄUMLICHER GELTUNGSBEREICH
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F PLANENTWURF
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G TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

Festsetzungen (§ 9 Abs. 1 BauGB)

1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 4 BauNVO)

1.1 In den Allgemeinen Wohngebieten (WA 1-2) sind die ausnahmsweise zulässigen Nutzungen gemäß § 4
Abs. 3 Nr. 1, 4 und 5 BauNVO (Betriebe des Beherbergungsgewerbes, Gartenbaubetriebe und Tankstel-
len) entsprechend § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO nicht Bestandteil des Bebauungsplanes.

2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 9 Abs. 3 BauGB i.V.m. § 16 ff BauNVO)

GRZ Höchstmaß der Vollge-
schosse

Gebäudeoberkante

WA 1 0,4 I 8 m

WA 2 0,4 II 12 m

2.1 Die Zahl der Vollgeschosse wird als Höchstmaß festgesetzt. Darüber hinaus darf ein weiteres Nichtvoll-
geschoss als Dachgeschoss oder Staffelgeschoss errichtet werden. Das Nichtvollgeschoss ist als obers-
tes Geschoss zu errichten und darf nicht mehr als drei Viertel der Grundfläche des darunterliegenden
Geschosses überbauen. Staffelgeschosse sind allseitig mind. 1,0 m von den Außenwänden des darun-
terliegenden Geschosses zurückzusetzen.

2.2 Die festgesetzte Gebäudeoberkante (OK) sind als Maximalwerte in Metern über den in der Planzeich-
nung angegebenen Bezugshöhen (BH) festgesetzt. Innerhalb des Allgemeinen Wohngebietes WA 2 darf
die festgesetzte Gebäudeoberkante für Gebäude mit Flachdächern und flach geneigten Dächern bis zu 5
Grad eine Höhe von 10,5 m nicht überschreiten. Die Oberkante der Außenwände der Vollgeschosse darf
eine Höhe von 7,5 m nicht überschreiten. Maßgeblich für die Berechnung der Abstandsfläche ist die Ge-
ländeoberkante. Die Geländeoberkante ist die maximale Höhe der Straßenbegrenzung an der Zufahrt zu
dem Grundstück.

2.3 Innerhalb des Allgemeinen Wohngebietes WA 1 darf die Mindestgröße der Baugrundstücke gem. § 9
Abs. 1 Nr. 3 BauGB bei Doppelhäusern 375 m² und bei Einzelhäusern 400 m² nicht unterschreiten.

2.4 Innerhalb des Allgemeinen Wohngebietes WA 1 darf die Oberkante des Erdgeschossfußbodens bauli-
cher Anlagen nicht höher als 32,90 m ü. NHN und nicht tiefer als 32,60 m ü. NHN liegen.

2.5 Gemäß § 19 Abs. 4 S. 3 BauNVO darf die zulässige Grundfläche innerhalb der Allgemeinen Wohngebie-
te (WA 1-2) durch die Grundflächen der in § 19 Abs. 4 S. 1 BauNVO bezeichneten Anlagen höchstens
bis zu einer Grundfläche von 0,6 überschritten werden.

2.6 Bei einer dauerhaften und fachgerechten Begrünung von Bauwerksfassaden darf die zulässige Grundflä-
chenzahl um den absoluten Wert eines Drittels der begrünten Fassadenfläche überschritten werden. Da-
bei darf die Grundflächen der in § 19 Abs. 4 S. 1 BauNVO bezeichneten Anlagen höchstens bis zu einer
Grundflächenzahl von 0,7 überschritten werden. Die Fassadenbegrünung ist gemäß der Fassadenbe-
grünungsrichtlinien der FLL, Ausgabe 2018 auszuführen.

3. Bauweise und überbaubare Grundstücksflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. §§ 19, 21a und 23
BauNVO)

3.1 In dem Allgemeinen Wohngebiet WA 1 sind Einzel- und Doppelhäuser zulässig. In dem Allgemeinen
Wohngebiet WA 2 sind Einzelhäuser als Mehrfamilienhäuser in offener Bauweise zulässig.
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3.2 In den Allgemeinen Wohngebieten (WA 1-2) ist ein Vortreten vor die Baugrenze um maximal 0,50 m für
folgende Gebäudeteile zulässig: Fassadengliederungen, Wintergärten, Windfänge, Wandpfeiler, Fenster-
bänke, Erker, Schaukästen, Treppenanlagen, Vordächer, überdachte oder unüberdachte Freisitze, Bal-
kone, Beleuchtungskörper. Diese Regelung findet keine Anwendung, wenn sicherheits-/verkehrstechni-
sche Belange dem entgegenstehen.

4. Fläche für Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i.V.m. §§ 12 und 14
BauNVO)

4.1 In den Allgemeinen Wohngebieten sind Garagen und Nebenanlagen gem. § 14 Abs. 1 BauNVO inner-
halb der festgesetzten Baugrenzen und der seitlichen Abstandsflächen zulässig.

4.2 Innerhalb der Allgemeinen Wohngebiete müssen Garagen und Carports außerhalb der als Nebenanla-
gen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 4 und 22 BauGB  festgesetzten Flächen einen Mindestabstand von 5,00 m zur
Straßenbegrenzungslinie der das jeweilige Baugrundstück erschließenden Straße einhalten.

4.3 Innerhalb der als Nebenanlagen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 4 und 22 BauGB festgesetzten Flächen sind Stell-
plätze und Carports zulässig.

4.4 Für die als Nebenanlagen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 4 und 22 BauGB festgesetzten Flächen mit der Bezeich-
nung „ST 1“ wird die Abstandsfläche gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2a BauGB auf 1,5m verringert.

5. Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft  (§ 9 Abs.
1 Nr. 20 BauGB)

5.1 Innerhalb der Allgemeinen Wohngebiete sind private Stellplätze, Zugänge, Wegeverbindungen und Zu-
fahrten nur in wasserdurchlässigen Materialien wie z.B. Schotter-, Kies- oder Sandmaterialien, Pflaster
mit Rasenfuge oder Öko-Drainpflaster zulässig.

5.2 Flachdächer  und  flach  geneigte  Dächer  bis  maximal  25°  Dachneigung  sollten  unter  Beachtung  der
brandschutztechnischen Bestimmungen mit einem Anteil von 70 % mit einer standortgerechten Vegetati-
on mindestens extensiv begrünt werden. Die Stärke der Vegetationstragschicht muss hierbei im Mittel
mindestens 10 cm betragen. Der Begrünungsaufbau, die verwendeten Materialien und Substrate für die
Dachbegrünung sind gemäß der „FLL-Richtlinie für die Planung, Ausführung und Pflege von Dachbegrü-
nungen“, Ausgabe 2018 vorzusehen. Von der Dachbegrünung ausgenommen sind verglaste Flächen
und technische Aufbauten, soweit sie gemäß anderer Festsetzungen auf der Dachfläche zulässig sind.
Diese Ausnahme von der Verpflichtung zur Begrünung gilt in der Regel nicht für aufgeständerte Photo-
voltaikanlagen.

5.3 Für das anfallende Niederschlagswasser von privaten Dach- und sonstigen versiegelten Flächen ist auf
den einzelnen Grundstücken eine dezentrale Versickerung gemäß DWA Arbeitsblatt A 138 vorzusehen.
In dem allgemeinen Wohngebiet WA 2 sind lediglich ausreichend dimensionierte groß- und oberflächige
Versickerungsanlagen, wie Flächen- / Muldenversickerungsanlagen zulässig. Die konkrete Bemessung
einer Versickerungsanlage ist für jedes Einzelobjekt anhand des tatsächlichen Durchlässigkeitsbeiwertes
vorzunehmen. Es ist darauf zu achten, dass im Versickerungsbereich ausreichend durchlässige Schich-
ten anstehen. Die Versickerungsanlagen müssen einen Mindestabstand von 1 m zum mittlerem höchs-
ten Grundwasserspiegel einhalten. Für die Versickerungseinrichtung ist eine wasserrechtliche Erlaubnis
bei der Unteren Wasserbehörde des Kreises Kleve  zu beantragen.

6. Bauliche Maßnahmen für den Einsatz erneuerbarer Energien insbesondere für solare Strahlene-
nergie (§ 9 Abs. 1 Nr. 23b BauGB) 

6.1 Innerhalb der Allgemeinen Wohngebiete (WA 1 und WA 2) sind die nutzbaren Dachflächen mit einem
Anteil von mind. 40 % der nutzbaren Dachfläche mit Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie zu
versehen. Nutzbare Dachflächen sind nicht nach Norden ausgerichtete Dachflächen (Ostnordost 67,5O

bis Westnordwest 192,5O), nicht durch Nachbargebäude und zum Erhalt festgesetzte Bäume dauerhaft
beschattetet Fläche, nicht von anderen Dachnutzungen, wie Dachfenster, Gauben, Dacheinschnitte, Da-
chaufbauten wie Schornsteine oder Entlüftungsanlagen, belegte Teile des Daches sowie Abstandsflä-
chen zu den Dachrändern.
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6.2 Die mindestens zu errichtende Fläche von Photovoltaikanlagen kann auch auf nur einer oder mehreren
baulichen Anlagen errichtet werden.

7. Maßnahmen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche (§ 9 Abs. 1 Nr. 24
BauGB) 

7.1 In den mit I-IV gekennzeichneten Bereichen sind aufgrund der Lärmbelastung durch die Landesstraße
L478 bei Vorhaben, die der Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen im
Sinne von § 29 BauGB dienen, zum Schutz der Innenwohnbereiche die Außenfassaden schutzbedürfti-
ger Räume nach DIN 4109 je nach Lärmpegelbereich mit folgendem gesamten bewerteten Bauschall-
dämm-Maß erf. R'w,ges auszuführen: 

Lärmpegelbereich 
Maßgeblicher Außenlärmpegel 

Aufenthaltsräume in Woh-
nungen 

Büroräume und ähnliches 

Lärmpegelbereich I 
bis 55 dB(A) 

erf. R'w,ges ≥ 30 dB erf. R'w,ges ≥ 30 dB 

Lärmpegelbereich II 
56 bis 60 dB(A) 

erf. R'w,ges ≥ 30 dB erf. R'w,ges ≥ 30 dB 

Lärmpegelbereich III 
61 bis 65 dB(A) 

erf. R'w,ges ≥ 35 dB erf. R'w,ges ≥ 30 dB 

Lärmpegelbereich IV 
66 bis 70 dB(A) 

erf. R'w,ges ≥ 40 dB erf. R'w,ges ≥ 35 dB 

Lärmpegelbereich V 
71 bis 75 dB(A) 

erf. R'w,ges ≥ 45 dB erf. R'w,ges ≥ 40 dB 

Bei Fassaden, die an der von der Landesstraße L478 abgewandten Seite liegen, kann der Lärmpegelbe-
reich ohne weiteren Nachweis um eine Klasse reduziert werden. 

An Fassaden, an denen der Nacht-Mittelungspegel oberhalb von 50 dB(A) liegt, sind Schlafräume mit
schallgedämmten, eventuell fensterunabhängigen Lüftungseinrichtungen gemäß VDI 2719 zu versehen.
Es können Ausnahmen von den getroffenen Festsetzungen zugelassen werden, soweit durch Sachver-
ständige für Schallschutz nachgewiesen wird, dass andere Maßnahmen zur Einhaltung der Mindestan-
forderungen nach DIN 4109 geeignet sind.

8. Fläche für das Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen  (§ 9 Abs. 1 Nr.
25 Lit. a BauGB)

8.1 Im Allgemeinen Wohngebiet WA 1 sind die Flächen zwischen der Straßenbegrenzungslinie der das Bau-
grundstück erschließenden Straße und der vorderen Bauflucht in der kompletten Breite des Baugrund-
stücks (Vorgarten) als Vegetationsflächen (z. B. Rasen, Gräser, Stauden, Kletterpflanzen, Gehölze) an-
zulegen und dauerhaft zu erhalten. Für die Pflanzung sind die in der Publikation „Insektenfreundliche
Pflanzen im Garten“ (2018) des Sächsischen Landesamtes für Umwelt,  Landwirtschaft  und Geologie
aufgeführten Stauden und Gehölze zulässig. Ausgenommen von der Eingrünung bleiben notwendige Zu-
fahrten, Zuwegungen und nicht überdachte Stellplätze, welche maximal 50 % der gesamten Vegetations-
fläche (Vorgarten) in Anspruch nehmen dürfen. Für die von der Eingrünung ausgenommenen Teilflächen
ist nur die Verwendung von offenporigen, wasserdurchlässigen Materialien zulässig. Dies gilt auch inner-
halb des Bodenaufbaus. Wasserundurchlässige Sperrschichten wie z. B. Abdichtbahnen sind unzuläs-
sig.

8.2 Im Allgemeinen Wohngebiet WA 2 sind auf den nicht überbaubaren Grundstücksfläche je 250m² Grund-
stücksfläche  ein hochstämmiger, großkroniger Laubbaum (StU 18-20) gemäß Pflanzenauswahlliste zu
pflanzen und zu erhalten. Eine Zusammenfassung zu Baumgruppen ist möglich. Abgängige Gehölze
sind bis spätestens zum Ende der darauffolgenden Vegetationsperiode gleichwertig zu ersetzen. Es sind
folgende Baumarten zu verwenden:

Feldahorn Acer campestre

Spitzahorn Acer platanoides
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Hainbuche Carpinus betulus

Rotbuche Fagus sylvatica 

Stieleiche Quercus robur

Traubeneiche Quercus petraea

Winterlinde Tilia cordata

9. Örtliche Bauvorschriften (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 89 BauO NRW)

9.1 Zusammenhängende Hauseinheiten (Doppelhäuser, Hausgruppen) und zusammenhängende Garagen/
Carports sind mit identischer Höhenlage der Gebäude, Dachform und Dachneigung auszuführen. Sie
sind bei Fassaden- und Dachflächen in Material und Farbe einander anzugleichen. Nebenanlagen und
Garagen sind in die Dachkonstruktion des Hauptgebäudes einzubeziehen.

9.2 Carports sind in Holz oder Metall auszuführen. Die Stützen der Carports sind mit Kletterpflanzen zu be-
grünen. Die Dächer der Carports sind extensiv zu begrünen oder mit Solarzellen oder einer Photovoltai-
kanlage zu bestücken. 

9.3 In den Vorgärten sind Hecken und Einfriedungen bis zu einer Höhe von maximal 0,8 m Höhe zulässig.

9.4 In dem Allgemeinen Wohngebiet WA 1 sind mindestens zwei Stellplätze pro Wohneinheit auf den priva-
ten Flächen vorzusehen.

9.5 In dem Allgemeinen Wohngebiet WA 2 sind mindestens 1,5 Stellplätze pro Wohneinheit auf den privaten
Flächen vorzusehen.

Kennzeichnungen (§ 9 Abs. 5 BauGB)

1. Der gesamte Geltungsbereich befindet sich über dem auf Steinkohle verliehenen Bergwerksfeld „Hum-
bold 1“ im Eigentum der RAG Aktiengesellschaft, Shamrockring 1 in 44623 Herne. Ferner liegt die Flä-
che über dem Erlaubnisfeld „Rheurdt-Gas". Die Erlaubnis gewährt das befristete Recht zur Aufsuchung
von Kohlenwasserstoffen. Inhaberin der Erlaubnis ist die Mingas-Power GmbH, Rüttenscheider Straße 1
- 3 in 45128 Essen. lm Planbereich hat Abbau von Steinkohle in tiefen Bereichen stattgefunden.

Hinweise

 Grundwasser:   Vor Beginn der Bauarbeiten ist der höchste zu berücksichtigende Grundwasserstand bei
der Linksniederrheinischen Entwässerungsgesellschaft – Verwaltung Friedrich-Heinrich-Allee 64, 47475
Kamp-Lintfort - zu erfragen. 

 Starkregen:   Teile des Geltungsbereichs sind in der Starkregengefahrenhinweiskarte NRW als gefährdete
Bereiche verzeichnet. Bei einem extremen Niederschlagsereignis (hN = 90 mm/qm/h) ist mit Wasserhö-
he von 0,5 m im Plangebiet zu rechnen. Das Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (BKG) stellt die
Starkregengefahrenhinweiskarte  NRW  unter  folgendem  Link  zur  Verfügung:  https://geoportal.de/
map.html?map=tk_04-starkregengefahrenhinweise-nrw.

 Archäologie:   Wenn bei Erdarbeiten kultur- oder erdgeschichtliche Bodenfunde (etwa Tonscherben, Me-
tallfunde, dunkle Bodenverfärbungen, Knochen, Fossilien o.ä.) entdeckt werden, ist nach §§ 15 und 16
Denkmalschutzgesetz NRW die Entdeckung der Gemeinde oder dem Rheinischen Amt für Bodendenk-
malpflege, Außenstelle Xanten, Augustusring 3 in 46509 Xanten, Tel. 02801 - 776290 anzuzeigen und
die Entdeckung drei Werktage in unverändertem Zustand zu erhalten.

 Kampfmittel:   Es sind keine Hinweise auf das Vorhandensein von Kampfmitteln vorhanden. Eine Garantie
auf Kampfmittelfreiheit kann gleichwohl nicht gewährt werden. Generell sind Bauarbeiten sofort einzu-
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stellen, sofern Kampfmittel gefunden werden. In diesem Fall ist die zuständige Ordnungsbehörde, der
Kampfmittelbeseitigungsdienst der Bezirksregierung Düsseldorf oder die nächstgelegene Polizeidienst-
stelle unverzüglich zu verständigen. Erfolgen zusätzliche Erdarbeiten mit erheblichen mechanischen Be-
lastungen wie Rammarbeiten, Pfahlgründungen etc. wird eine Sicherheitsdetektion empfohlen.

4. Erdbebengefährdung: Das hier relevante Planungsgebiet ist folgender Erdbebenzone / geologischer Un-
tergrundklasse zuzuordnen:

- Stadt Rheurdt, Gemarkung Rheurdt: 0 / T

Innerhalb der Erdbebenzone 0 müssen gemäß DIN 4149 für übliche Hochbauten keine besonderen
Maßnahmen  hinsichtlich  potenzieller  Erdbebenwirkungen  ergriffen  werden.  Es  wird  jedoch  dringend
empfohlen, im Sinne der Schutzziele der DIN 4149 für Bauwerke der Bedeutungskategorien III und IV
entsprechend den Regelungen nach Erdbebenzone 1 zu verfahren. Dies gilt insbesondere z. B. für gro-
ße Wohnanlagen etc. (Bemerkung: DIN 4149:2005 wurde durch den Regelsetzer zurückgezogen und
durch die Teile 1, 1/NA und 5 des Eurocode 8 (DIN EN 1998) ersetzt. Dieses Regelwerk ist jedoch bis-
lang bauaufsichtlich nicht eingeführt. Anwendungsteile, die nicht durch DIN 4149 abgedeckt werden, sind
als Stand der Technik zu berücksichtigen. Dies betrifft hier insbesondere DIN EN 1998, Teil 5 „Gründun-
gen, Stützbauwerke und geotechnische Aspekte“).

5. Sicherung zu erhaltender Bodenoberflächen: Verdichtung, Umlagerung, Abtrag und Überschüttung von
Boden führen zu Störungen seines Gefüges, mindern die ökologische Stabilität und verändern seine
Standorteigenschaften in Bezug auf Wasserhaushalt, Bodenleben und Vegetation. Der Boden ist bei al-
len durchzuführenden Baumaßnahmen daher so schonend wie möglich zu behandeln (§ 202 BauGB,
DIN 19731).

6. Sicherung der zu bepflanzenden Bodenflächen: Später zu bepflanzender Boden darf nicht befahren wer-
den. Flächen, von denen der Oberboden nicht abgetragen wird, sind daher als Vegetationsflächen abzu-
grenzen. Noch benötigter Oberboden ist sachgerecht zu lagern, die Mieten sind mit einer Gründüngung
als Zwischenbegrünung einzusäen. Eine Durchmischung mit anderem Aushub oder sonstigen Stoffen ist
zu verhindern.  Die DIN 18300 'Erdarbeiten', 18915 'Bodenarbeiten' und 18920 'Schutz von Bäumen,
Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Bauarbeiten' sind zu beachten.
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H FACHGUTACHTEN

Für die Planung wurden folgende Fachgutachten erarbeitet

 rgp,  dipl.--ing.  n.  schauerte-lüke  (28.09.2022):  Artenschutzprüfung  (1.  Stufe)  Bebauungsplan
Rheurdt Nr. 36 „Hochend/Oberweg"

 Ingenieurbüro Dr. Knohl (29.12.2021):  Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr.
36 „Hochend / Oberweg" der Gemeinde Rheurdt 

 HYDR.O. GEOLOGEN UND INGENIEURE (24.01.2022): Bebauungsplan Rheurdt Nr. 36 „Hoch-
end/Oberweg" Boden-/Baugrundgutachten
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